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A Bekanntmachungen des Landkreises Diepholz

8. Anderung der Neufassung der
Ordnung

Uber die Erhebung von Entgelten fir die Abfallbewirtschaftung

im Gebiet des Landkreises Diepholz
(Entgeltordnung - EO)

Der Kreistag des Landkreises Diepholz hat am 09.12.2024 Folgendes beschlossen:

Artikel |

Die Ordnung uber die Erhebung von Entgelten fir die Abfallentsorgung im Gebiet des Landkreises
Diepholz (Entgeltordnung) in der Neufassung vom 21.12.2015 (Amtsblatt fur den Landkreis Diepholz
Nr. 1/2016, S. 28 - 33) zuletzt geandert durch den Beschluss des Kreistages vom 04.12.2023 (Amts-
blatt fir den Landkreis Diepholz Nr. 37/2023, S. 14 - 15) wird wie folgt geandert:

Die Anlage 1 zur Entgeltordnung wird wie folgt geandert:
1. Unter a) Restabfalle wird bei Nr. 1. in der Spalte 5 der Betrag ,,180,00“ in ,,190,00“ und in
Spalte 6 der Betrag ,40,00* in ,45,00¢ ,80,00“ in ,85,00“ sowie ,,180,00“ in ,,190,00“ geandert.
2. c¢) Bauabfélle wird wie folgt geéndert:

a)
b)
c)
d)

e)

bei Nr. 8. wird in der Spalte 4 der Betrag ,180,00% in ,185,00 geandert,

bei Nr. 9. wird in der Spalte 4 der Betrag ,180,00% in ,185,00” geandert,

bei Nr. 10. wird in der Spalte 4 der Betrag ,450,00" in ,,650,00“ und in Spalte 5 der
Betrag ,,75,00% in ,100,00“ geandert,

bei Nr. 11. wird in der Spalte 4 der Betrag ,300,00" in ,320,00“ und in Spalte 5 der
Betrag ,, 150,00 in 160,00“ geandert,

bei Nr. 13. wird in der Spalte 4 der Betrag ,130,00“ in ,180,00“ und in Spalte 5 der
Betrag ,130,00“ in ,180,00“ geandert.

3. d) Altholz wird wie folgt geandert:

a)

b)

bei Nr. 2. wird in der Spalte 4 der Betrag ,60,00 in ,,65,00“ und in Spalte 5 der Be-
trag ,15,00 in ,17,50“ geandert,

bei Nr. 3. wird in der Spalte 4 der Betrag ,130,00" in ,,740,00 und in Spalte 5 der
Betrag ,65,00% in ,,70,00“ gedndert.

4. e) sonstige Abfalle wird wie folgt geédndert:

a)
b)
c)

d)

bei Nr. 2. wird in der Spalte 4 der Betrag , 180,00 in ,7190,00°

laufende Nr. 3. wird gestrichen,

laufende Nr. 4. wird zu Nr. 3. und in Spalte 3 werden das Wort ,Hartkunststoffe®
sowie das Komma gestrichen,

laufende Nr. 5. wird zu Nr. 4. und in der Spalte 4 wird der Betrag ,, 180,00 in
»,190,00“ geandert.

Artikel 1l

Diese Anderung tritt am 01.01.2025 in Kraft, frihstens am Tag nach der Veroffentlichung.

Diepholz, den 09.12.2024

gez. V. Meyer
- Landrat -
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Taxenordnung fir den Landkreis Diepholz
Verordnung tber den Verkehr mit Taxen und die Festlegung tber die
Beforderungsentgelte und Beférderungsbedingungen im Taxenverkehr
im Landkreis Diepholz

Auf Grund der 88 47 Abs. 3, 51 Abs. 1 des Personenbefdrderungsgesetzes (PBefG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 8. August 1990 (BGBI. | S. 1690), in Verbindung mit 8 16 Abs. 4 Nr. 3 der
Verordnung Uber Zustandigkeiten im Bereich Verkehr (ZustVO-Verkehr) in der Fassung vom 25. Au-
gust 2014 (Nds. GVGI. 2014, 249) sowie § 58 Abs. 1 Nr. 5 des Niedersachsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBI 2010, 576), in den jeweils aktuellen
Fassungen hat der Kreistag des Landkreises Diepholz in seiner Sitzung am 09.12.2024 folgende Ver-
ordnung beschlossen:

g1
Geltungsbereich

1. Diese Verordnung gilt fir den Verkehr mit Taxen von Unternehmen, die ihren Betriebssitz im
Landkreises Diepholz haben. Insbesondere findet sie Anwendung, auf das dort tatige Fahr-
und Blropersonal.

2. Die Rechte und Pflichten der Personenbeférderungsunternehmer/innen und des Fahrperso-
nals nach dem Personenbefdrderungsgesetz und den zu seiner Durchflihrung erlassenen
Rechtsvorschriften in den jeweiligen Fassungen und nach der zum Verkehr mit Taxen erteilten
Genehmigungen bleiben unberihrt.

3. Pflichtfahrgebiet im Sinne des § 47 Abs. 4 Personenbeférderungsgesetz ist das Gebiet des
Landkreises Diepholz. Innerhalb des Pflichtfahrgebietes besteht Beférderungspflicht. Auch
Kurzfahrten sind durchzufuihren. § 13 der Verordnung Uber den Betrieb von Kraftfahrunter-
nehmen im Personenverkehr (BOKraft) bleibt unberihrt.

4. Bei Fahrten, deren Ziel aul3erhalb des Pflichtfahrgebietes liegt, hat das Fahrpersonal des Ta-
xis den Fahrgast vor Fahrtbeginn darauf hinzuweisen, dass das Beforderungsentgelt fur die
gesamte Fahrstrecke frei zu vereinbaren ist. Kommt keine Vereinbarung zustande, gelten die
fur den Pflichtfahrbereich festgesetzten Beférderungsentgelte als vereinbart.

5. Diese Verordnung findet keine Anwendung, wenn zwischen den Taxen-Unternehmern und ei-
nem o6ffentlich-rechtlichen Leistungstrager Vertrage tber
die Abgeltung von Taxenfahrten abgeschlossen sind. Sondervereinbarungen Uber Beftrde-
rungsentgelte fiir den Geltungsbereich dieser Verordnung gemafl 8§ 51 Abs. 2 Nr. 4 PBefG
sind mir vor Einfuhrung zur Anzeige vorzulegen.

§2
Begriffsbestimmungen

1. GrofRraumfahrzeuge/GroRraumtaxen sind Fahrzeuge, die geeignet sind, mehr als vier Fahr-
gaste (mindestens sechs Personen inklusive Fahrer) zu beférdern und bei denen samtliche
Sitze mit keinerlei Belastbarkeitseinschrankungen (Begrenzungen hinsichtlich des Kérperge-
wichts bzw. der KdrpergrofRe) gemal der Kraftfahrzeug-Zulassungsbescheinigung oder der
Unterlagen des Fahrzeugherstellers versehen sind.

2. Nicht umsetzbare Rollstihle: Rollstihle auf denen der Fahrgast auch wahrend der Fahrt be-
fordert werden muss und/oder bei denen ein Umsetzen auf einen normalen Sitzplatz aufgrund
der Behinderung/Erkrankung nicht méglich ist.

3. Wartezeit: Es erfolgt keine Unterscheidung bei der Wartezeit (§ 3 Abs. 4 ¢ dieser Verordnung)
ob diese durch den Fahrgast veranlasst oder durch die jeweiligen Verkehrsbedingungen be-
dingt ist.

4. Vorbestellte Fahrauftrage, sind planbare Auftrage, die mindestens 24 Stunden vor Fahrtantritt
bestellt wurden.
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Nachfragearme Zeiten sind Zeiten zwischen 22:00 — 6:00 Uhr an den Wochentagen
Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag.

g3
Fahrpreisbildung

Der Fahrpreis ist ein Festentgelt und bestimmt sich ausschlie3lich nach Anlage 1 dieser Ver-
ordnung.

Die Anzahl der beférderten Personen (Fahrgaste) bleibt mit Ausnahme der Grol3raumtaxen
(Zuschlag gem. Anlage 1) bei der Fahrpreisberechnung unbericksichtigt.

In dem Fahrpreis ist die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) enthalten.

Der Fahrpreis setzt sich zusammen aus:
a. dem Grundbetrag
b. dem Entgelt fiir die Fahrleistung
c. dem Entgelt fir die Wartezeiten
d. Zuschlagen

§4
Fahrpreisanzeiger

Die Fahrpreise fir die Beforderung innerhalb des Pflichtfahrgebietes sind unter Anwendung
von geeichten Fahrpreisanzeigern, die den Bestimmungen des § 28 der BOKraft in der je-
weils geltenden Fassung entsprechen missen, zu berechnen.

Beim Versagen des Fahrpreisanzeigers ist neben dem Grundentgelt und eventuellen Zu-
schlagen das tarifmaRige Entgelt nach der durchfahrenen Strecke anhand des Kilometerzéh-
lers zu berechnen. Die Fahrerin/der Fahrer hat den Fahrgast hiertiber unverziglich zu infor-
mieren.

Der Fahrpreisanzeiger ist bei Antritt der Fahrt einzuschalten. Bei bestellten Fahrten von einem
Ort innerhalb des Betriebssitzes ist der Fahrpreis-anzeiger erst bei Ankunft bei dem Besteller
einzuschalten.

Liegt der Abholort bei einer bestellten Fahrt auRerhalb der Betriebssitzgemeinde, so kann der
Fahrpreisanzeiger an der Grenze des Betriebssitzes (Stadt-, Gemeinde- bzw. Samtgemein-
degrenze) eingeschaltet werden. Der Besteller ist bei der Bestellung auf die Berechnung der
Anfahrtskosten hinzuweisen.

8§85
Falligkeit der Beforderungsentgelte

Das Beforderungsentgelt ist nach Beendigung der Fahrt sofort in bar zu entrichten.
Ist eine vorherige dementsprechende Vereinbarung getroffen worden, ist auch eine Rech-
nungsstellung erlaubt. Bietet das Beftrderungsunternehmen eine elektronische Zahlung im
Fahrzeug an, so ist auch diese Art der Bezahlung zulassig.

Das Fahrpersonal muss einen, fir den Ublichen Taxenverkehr angemessenen Wechselgeld-
betrag mit sich filhren. Hat das Fahrpersonal den Fahrgast vor Antritt der Fahrt darauf hinge-
wiesen, kann die Annahme von Geldscheinen ab einem Wert von 200 Euro abgelehnt wer-
den. Werden vom Fahrgast gréf3ere, nicht wechselbare Geldbetrage ausschlieRlich mitgefihrt
und angeboten, so kdnnen im Rahmen der Beforderung zu Lasten des Fahrgastes geeignete
Stellen angefahren werden, um den Geldbetrag zu wechseln.

Die Taxifahrerin/der Taxifahrer kann vor Antritt der Fahrt vom Fahrgast vorschussweise einen
Betrag bis zur H6he des voraussichtlichen Fahrpreises verlangen, wenn ein begrindeter An-
lass besteht.
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Dem Fahrgast ist auf Verlangen eine Quittung tUber das vollstandige Beforderungsentgelt mit
Datum, Abfahrts- und Zielort auszustellen. Die Quittung ist vom Fahrpersonal zu unterschrei-
ben und muss eindeutige Angaben zum Personenbeférderungsbetrieb und zum Fahrzeug
(Ordnungsnummer oder amtliches Kennzeichen) enthalten. Die Fahrpreisquittungsvordrucke
und die ausgestellten Quittungen dirfen keine politischen oder religiosen Aussagen enthalten.
Auch digital erstellte Quittungen oder gedruckte Systemquittungen sind zulassig, wenn sie die
vorstehenden Anforderungen erfiillen.

§6
Befdorderungsbedingungen

Der Fahrgast hat die freie Platzwahl. Alle Fahrgastplatze, insbesondere der Beifahrersitz, sind
dazu von Gegenstanden freizuhalten. Sollten sich mehrere Fahrgdste beim gleichzeitigen
Transport nicht tUber die Platzwahl einigen kdnnen, entscheidet das Fahrpersonal. Daruber
hinaus hat das Fahrpersonal den Wiinschen des Fahrgastes zu entsprechen, soweit eine ord-
nungsgemafie und sichere Personenbeférderung sowie die Sicherheit des Fahrpersonals
nicht gefahrdet werden und es zumutbar ist. Insbesondere sind auf Verlangen des Fahrgastes
Schiebe- und Ausstelldach und die Fenster zu schliel3en.

Die Erfullung mehrerer Beférderungsauftrage zur selben Zeit und/oder Besorgungen wéhrend
der Fahrgastbeférderung sind dem Fahrpersonal nur mit ausdricklicher Zustimmung des
Fahrgastes gestattet.

Gepack, ausgenommen kleines Handgepack, ist im Kofferraum des Fahrzeuges unterzubrin-
gen. Soweit es die Betriebssicherheit zulasst, kann das Fahrpersonal gestatten, dass das Ge-
pack auch anders untergebracht wird. Der Kofferraum ist bis auf das fur den ordnungsgema-
3en Betrieb erforderliche Zubehér fur die Gepackaufnahme freizuhalten.

Die Entscheidung, ob Tiere mitgenommen werden, obliegt dem Fahrpersonal.
Tiere durfen nicht auf Sitzplatzen untergebracht werden. Bei der Mitnahme sind angemessene
MaRnahmen zur Sicherung der Tiere (z.B. Transportkdrbe) zu veranlassen. Blindenfiihr- oder
Assistenzhunde sind nach MafRgabe des § 15 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung Uber den Betrieb
von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr in der Taxe mitzunehmen, wenn eine Person,
in deren Schwerbehindertenausweis die Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson
nachgewiesen ist, einen Fahrauftrag erteilt.

Die Entscheidung, ob nicht klappbare Fahrrader mitgenommen werden, obliegt dem Fahrper-
sonal. Bei der Mitnahme sind MalRBhahmen zur Sicherung der Fahrrader (z.B. Kupplungstra-
ger, Rahmenhalter, Fahrradanhanger oder Verzurrung im Fahrzeug oder auf dem Dach) zu
veranlassen. Klappfahrrader, die reguldr im Kofferraum transportiert werden kénnen, gelten
als regulares Gepack und sind zu beférdern.

Das Fahrpersonal hat hilfebedirftigen Fahrgasten beim Ein- und Aussteigen, beim An- und
Abgurten sowie Ein- und Ausladen des Gepacks behilflich zu sein. Dies gilt insbesondere bei
Rollstuhlfahrern. Ist dies nicht moglich, so sollte das Fahrpersonal versuchen, fir die Beforde-
rung durch eine andere Taxe, die die Beforderung des hilfebedirftigen Fahrgastes durchfiih-
ren kann, Sorge zu tragen.

Bei Beschmutzung der Taxe hat der Fahrgast fir die Reinigung und daraus entstehende Kos-
ten fur Ausfallzeiten aufzukommen. Der Fahrgast ist in einem solchen Fall verpflichtet, seine
personlichen Daten (Name, Vorname und Anschrift) korrekt anzugeben. Die Daten durfen nur
gemalf den gesetzlichen Vorgaben gespeichert werden.

Vorbestellte Fahrauftrdge, die ausdricklich fur Taxen erteilt werden, dirfen ohne Zustimmung
des Fahrgastes nicht mit Mietwagen ausgefiihrt werden.
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87
Bereitstellung

Bereitstellung im Sinne dieser Verordnung ist das Aufstellen unbestellter, dienstbereiter Taxen.

Dariliber hinaus gehende Ausnahmen kann die untere Straenverkehrsbehorde zulassen. § 8
dieser Verordnung bleibt unberihrt.

§8
Ordnung auf den Taxiplatzen

Die Taxen sind in der Reihenfolge ihrer Ankunft auf den Taxiplatzen aufzustellen. Die Taxen
haben jeweils den vordersten freien Stellplatz auf dem Taxiplatz zu belegen. Jede Liicke ist
durch Nachriicken des nachsten Taxis aufzufullen. Die Taxen missen stets fahrbereit sein,
das Fahrpersonal muss sich fir Fahrgéste erkennbar in unmittelbarer Nahe des Fahrzeugs
befinden.

Dem Fahrgast steht die Wahl des Taxis frei. Dem vom Fahrgast gewahlten Taxi ist das Weg-
fahren vom Taxiplatz unverziglich zu ermdglichen. Dies gilt auch, wenn Fahrtauftrage tber
Funk oder Mobiltelefon erteilt werden. Ubt der Fahrgast das Wahlrecht nicht aus, hat das an
erster Stelle stehende Taxi die Fahrt auszufiihren.

Taxen durfen auf den Taxiplatzen nicht gewaschen, gewartet oder repariert werden. Ausge-
nommen sind geringflgige Wartungs- oder Reparaturarbeiten.

Dem zustéandigen StralRenbaulasttrager muss jederzeit Gelegenheit gegeben werden, seinen
Aufgaben (z.B. StraBenreinigung) auf den Taxiplatzen nachzukommen.

Das Parken von Taxen an Taxenstanden zu privaten Zwecken ist nicht gestattet. Nicht be-
triebsbereite Taxen sind vom Taxenstand unverzuglich zu entfernen.

89
Dienstbetrieb

Der Fahrgastraum eines Taxis muss sich stets in einem sauberen und ansehnlichen Zustand
befinden. Innere und &ulRere Beschadigungen des Fahrzeuges sind unverziiglich zu beheben.

Das Fahrpersonal hat im Fahrdienst saubere und ordentliche Kleidung, sowie zum Autofahren
geeignetes Schuhwerk zu tragen.

Das Rauchen in Taxen ist gem. § 1 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. 82 Nr. 2b Bundesnichtraucherschutz-
gesetz verboten.

Taxen durfen wahrend und unmittelbar nach Ausfiihrung eines Fahrauftrags durch das Unter-
nehmen zum nachsten Fahrgast vermittelt werden. Funk- und Telefongerate durfen wahrend
der Fahrgastbeforderung nicht so laut eingestellt werden, dass die Fahrgéste dadurch belés-
tigt werden. Der Funk- und Telefonbetrieb darf nicht durch unsachliche Durchsagen, Radio-
Ubertragungen oder unzulassige bzw. unsachgeméafe Handhabung der Funk- und Telefonan-
lage gestort werden. Vorschriften Uber die Inbetriebnahme von Telefonen und Funkgeraten
bleiben unberihrt.

Der Betrieb von Fernsehempfangsgeraten ist wahrend der Fahrt im Sichtbereich des Fahrers
untersagt.

Auf Wunsch des Fahrgastes sind mit Ausnahme des Verkehrsfunks alle Arten von Fernseh-,
Rundfunk- oder Tonwiedergabegerate bei der Fahrgastbeférderung auszuschalten.

Waéhrend der Wartezeit beim Besteller, auf Taxiplatzen oder im Rahmen sonstiger Bereithal-
tung ist ruhestérender Larm zu vermeiden. Dies gilt insbesondere zu Nachtzeiten und beim
Ein- und Aussteigen des Fahrgastes, in Wohngebieten und in der Néahe von Krankenhausern.
Zu vermeiden ist insbesondere das laute Tirenschlagen, unnétiges Laufenlassen des Motors,
laute Unterhaltungen oder lautes Einstellen von Funk-, Telefon- oder Radiogeréaten.
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Die Mitnahme dritter Personen oder eigener Haustiere ist nur mit Zustimmung des Fahrgastes
erlaubt.

Dem Fahrpersonal ist untersagt, Fahrgaste durch Ansprechen oder Ahnliches anzuwerben,
Stral3en auf der Suche nach Fahrgasten langsam zu befahren sowie Fahrgasten Werbe- oder
Verkaufsangebote zu unterbreiten.

Die Einsatzzeiten jedes Fahrzeuges sind mit Namen der jeweils tatigen Fahrer zu dokumen-
tieren. Der Unternehmer hat geeignete Nachweise sorgfaltig und leserlich zu fiihren. Die
Nachweise, sind unbeschadet Vorschriften Dritter, mindestens zwei Jahre lang am Betriebs-
sitz aufzubewahren und auf Verlangen der Genehmigungsbehdrde vorzulegen.

Jede Unternehmerin/jeder Unternehmer ist verpflichtet, das beschéftigte Fahrpersonal bei
Einstellung Uber die Pflichten nach dem Personenbeférderungsgesetz, der Verordnung tber
den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr und dieser Verordnung zu beleh-
ren. Die Pflichtenbelehrung ist von der Verkehrsleitung mit schriftlicher Bestatigung des Fahr-
personals aktenkundig zu machen.

§10
Bereithaltung von Taxen im Pflichtfahrgebiet

Die Taxiunternehmerin/der Taxiunternehmer ist verpflichtet seine Fahrzeuge so einzusetzen,
dass grundséatzlich alle Personen zeitnah im Geltungsbereich dieser Verordnung beférdert
werden kdnnen.

Verfugt ein Unternehmen Uber drei Taxikonzessionen an einem Betriebssitz, muss es den
Dienstbetrieb so organisieren, dass ein 24 Stunden Service Uber 6 Tage pro Woche angebo-
ten wird. Ab der vierten Konzession ist der 24 Stunden Service lber 7 Tage die Woche anzu-
bieten. Die Zeiten der Bereithaltung sind nachvollziehbar zu dokumentieren. Die Dokumenta-
tion ist zumindest zwei Jahre aufzubewahren und auf Verlangen den zustandigen Behorden
vorzulegen. Diese Regelung gilt unbeschadet vorbestellter Fahrauftrage aufRerhalb des
Pflichtfahrbereiches.

Abweichend von § 10 Abs. 2 besteht fir die Unternehmen folgende Mdglichkeit: Ist mehr als
ein Unternehmen in der Gemeinde, Samtgemeinde oder Stadt des Betriebssitzes tatig, steht
es den Unternehmen frei, in den nachfragearmen Zeiten sich so zu organisieren, dass zumin-
dest ein Unternehmer die Rufbereitschaft gewéhrleistet und die Befdérderung der Fahrgaste si-
cherstellt. In einem solchen Fall ist das Telefon des nicht dienstbereiten Unternehmens wei-
terzuschalten auf das Telefon des dienstbereiten Unternehmens. Die Unternehmen haben ei-
ne schriftliche Vereinbarung fiir diese Ubertragung zu fertigen und auf Verlangen der Geneh-
migungsbehdrde vorzulegen.

Kann oder soll eine Taxe fir einen Zeitraum von mehr als 48 Stunden nicht bereitgehalten
werden, ist die Genehmigungsbehoérde unverziglich und unter Angabe des Grundes hiervon
in Kenntnis zu setzen.

Sofern Taxen auf3erhalb des Dienstbetriebes fur Privatfahrten Verwendung finden, sind die
typischen Kennzeichen (Taxischild, Ordnungsnummer) zu entfernen bzw. abzudecken.

§11
Sonstige Bestimmungen

Eine Abschrift dieser Verordnung ,in der aktuellen Version, ist stets in jeder Taxe mitzufiihren
und dem Fahrgast oder Kontrollbevollmé&chtigten auf Verlangen zur Einsicht vorzulegen.

Die Rechte und Pflichten der Taxenunternehmer nach dem Personenbeférderungs-gesetz,
den zu seiner Durchfihrung erlassenen Rechtsvorschriften und nach der zum Gelegenheits-
verkehr mit Taxen erteilten Genehmigung bleiben unberihrt.
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§12
Ordnungswidrigkeiten

1. Ordnungswidrig im Sinne von § 61 Abs. 1 Nummer 4 Personenbeférderungsgesetz handelt,
wer als Fahrerin oder Fahrer, als Unternehmerin oder Unternehmer, sowie als Verkehrsleiterin
oder Verkehrsleiter vorsatzlich oder fahrlassig gegen die Vorgaben dieser Verordnung ver-
Stoft.

2. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 61 Abs. 2 Personenbefdrderungsgesetz mit einer Geld-
buf3e bis zu 10.000 Euro oder Verwarngeld geahndet werden.

8§13
Inkrafttreten

Diese Neufassung der Rechtsverordnung tritt mit Wirkung vom 01.03.2025 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die bisherige Fassung aulRer Kraft.

Diepholz, den 09.12.2024

Landkreis Diepholz

gez. Meyer
Der Landrat
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Anlage 1 zur Taxenordnung des Landkreises Diepholz
Verordnung uber den Verkehr mit Taxen und die Festlegung Uber die Beférderungsentgelte und Be-
foérderungsbedingungen im Taxenverkehr im Landkreis Diepholz vom 09.12.2024:

Fahrpreisberechnung, Tarife und Zuschlage
glltig ab 01.03.2025

Der Fahrpreis wird wie folgt berechnet:

|. Tarif fur Taxen:

1.1 Grundbetrag 8,00 €
Im Grundbetrag ist eine Anfangsstrecke von 1000 m oder
eine Wartezeit von 252 Sek. enthalten.
1.2 Entgelt fur die Fahrleistung
ab 1,01 km je angefangene 35,71 m Fahrtstrecke 0,10 € (2,80 €/km)

Il. Wartezeit

Il. Wartezeit vor Beginn und wahrend der Fahrt je 0,10 € (40,00 €/std.)
angefangene 9,00 Sek.

lll. Zuschlage

. 1 Nachtzuschlag von 22:00 bis 06:00 Uhr 1,00 €
je Fahrt, wird automatisch mit dem Grundbetrag erhoben.

. 2 Fahrten mit nichtumsetzbaren Rollstiihlen im Spezialfahr- 10,00 €
zeug u. entsprechenden Halterungen je Fahrt.

. 3 Grolraumzuschlag ab dem 5. Fahrgast im Taxi (Grof3- 7,50 €
raumtaxen) je Fahrt, wird automatisch mit dem Grundbe-
trag erhoben.

. 4 Fahrradzuschlag je Fahrrad 5,00 €
(ausgenommen Klapprader) je Fahrt.

Ubergangszeit bis 30.04.2025 zul&ssig.
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Erneute Bekanntmachung:
Aufstellung des sachlichen Teilprogramms Windenergie fir den Landkreis Diepholz
Auslegung mit Beteiligung — Entwurf 2024

Am 11.12.2024 hat der Landkreis Diepholz 6ffentlich bekannt gemacht, dass zu dem ,Sachlichen Teil-
programm Windenergie — Entwurf 2024“ das Beteiligungsverfahren nach § 9 Abs. 2 Raumordnungs-
gesetz stattfindet. Die Offenlage der Unterlagen hat am 19.12.2024 begonnen.

In der Bekanntmachung vom 11.12.2024 wurde die Telefonnummer des Kreishauses versehentlich
unzutreffend angegeben. Vorsorglich wird die Bekanntmachung daher nachstehend mit der zutreffen-
den Telefonnummer wiederholt:

Mit Bekanntmachung der allgemeinen Planungsabsichten vom 19.06.2024 ist das Verfahren zur Auf-
stellung des sachlichen Teilprogramms Windenergie fur den Landkreis Diepholz eingeleitet worden.
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 09.12.2024 die Vertffentlichung des Entwurfs des sachlichen
Teilprogramms Windenergie fur den Landkreis Diepholz und die Einleitung des férmlichen Beteili-
gungsverfahrens beschlossen.

Zu dem Entwurf des sachlichen Teilprogramms Windenergie fur den Landkreis Diepholz wird das
Beteiligungsverfahren gem. § 9 Abs. 2 Raumordnungsgesetz (ROG) i.V.m. 8 3 Abs. 1 Niedersé&chsi-
sches Raumordnungsgesetz (NROG) eingeleitet.

Im vorliegenden Entwurf des sachlichen Teilprogramms Windenergie ist die Flachenbereitstellung fur
die Windenergienutzung im Landkreis Diepholz zur Erreichung des verbindlichen, regionalen Teilfla-
chenziels aus dem Niedersachsischen Windenergieflachenbedarfsgesetz (NWindG) dargelegt, wo-
nach der Landkreis Diepholz bis zum Stichtag 31.12.2032 4.380 ha (das entspricht 2,2 % der Flache
des Landkreises nach Spalte 5 der Anlage zu § 2 NWindG) als Windenergiegebiete im Sinne des § 2
Abs. 1 Windenergieflachenbedarfsgesetz (WindBG) auszuweisen hat.

Der Entwurf des sachlichen Teilprogramms Windenergie besteht aus den folgenden Unterlagen
1) Satzung bestehend aus
a) Satzungstext
b) beschreibender Darstellung
¢) zeichnerischer Darstellung (im Maf3stab 1:50.000)
2) Begrindung
3) Umweltbericht
4) Gebietsblatter zu den Vorranggebieten Windenergienutzung

Auf Grundlage des Umweltberichts erfolgt eine Umweltprifung, bei der die erheblichen Auswirkungen
des geplanten sachlichen Teilprogramms Windenergie auf die folgenden Schutzgiter Uberprift wer-
den:

1. Menschen, einschlief3lich der menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologi-

sche Vielfalt,

2. Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft,

3. Kulturgiter und sonstige Sachgtiter sowie

4. die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgutern.

Die Unterlagen liegen bereits seit dem 19.12.2024 zur Einsichtnahme aus und sind noch
bis zum 19.02.2025

beim Landkreis Diepholz, Niedersachsenstrale 2, 49356 Diepholz im Raum A256 wahrend der Off-
nungszeiten des Kreishauses von Montag — Donnerstag von 8:00 bis 16:00 Uhr und Freitag von 8:00
bis 12:00 Uhr oder nach telefonischer Terminvereinbarung unter 05441 976 1297 einsehbar. Bitte
beachten Sie, dass das Kreishaus Uber die Feiertage in der Zeit vom 24.12.2024 bis 01.01.2025 ge-
schlossen bleibt.

Die Unterlagen kénnen seit dem 19.12.2024 online Uber das unten genannte Beteiligungsportal unter
»Aktuelle Online-Beteiligungen® eingesehen und heruntergeladen werden.
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Bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungszeit, d.h. bis zum 05.03.2025 kann zum Entwurf des
sachlichen Teilprogramms Windenergie, zu der Begrindung und zum Umweltbericht in elektronischer
oder schriftlicher Form Stellung genommen werden.

Bitte nutzen Sie fir die Abgabe von Stellungnahmen vorzugsweise das Beteiligungsportal, welches
Sie unter folgendem Link aufrufen kénnen:

https://diepholz.raumordnung-online.de/

> Aktuelle Online-Beteiligungen > Sachliches Teilprogramm Windenergie — Entwurf 2024

Die interaktive Einbindung der Plandokumente auf dem Beteiligungsportal ermdglicht das Verfassen
einer Stellungnahme mit direktem Bezug zu Textteilen und zu den Abgrenzungen der Vorranggebiete
Windenergienutzung in der zeichnerischen Darstellung.

Ebenso ist es moglich, Stellungnahmen per Mail an regionalplanung@diepholz.de zu richten sowie
postalisch an Landkreis Diepholz, Fachdienst Kreisentwicklung, Niedersachsenstr. 2, 49356 Diepholz
zu senden. Stellungnahmen kénnen auch zur Niederschrift abgegeben werden.

Mit Ablauf der oben angegebenen Frist zur Abgabe einer Stellungnahme sind alle Stellungnahmen zu
den Unterlagen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (8 9 Abs. 2
Satz 4 ROG).

Im Falle einer Stellungnahme werden personenbezogene Daten zum Zwecke des laufenden Verfah-
rens (einschlie3lich der Ermittlung und Abwagung betroffener Belange und Dokumentation des ord-
nungsgemaRen Verfahrens) gespeichert und verarbeitet. Weitere Informationen zum Datenschutz sind
unter https://www.diepholz.de/bauen-und-umwelt/bauen-planen/regionalplanung/ veréffentlicht. Fra-
gen kdénnen auch an den Datenschutzbeauftragten des Landkreises Diepholz (ITEBO Datenschutz u.
IT-Sicherheit, Stlivestral3e 26, 49076 Osnabriick, Tel.: 0541 9631-222) gerichtet werden.

Diepholz, den 23.12.2024

Landkreis Diepholz
Der Landrat
V. Meyer


https://diepholz.raumordnung-online.de/
mailto:regionalplanung@diepholz.de
https://www.diepholz.de/bauen-und-umwelt/bauen-planen/regionalplanung/
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B Bekanntmachungen der Stadte und Gemeinden

Stadt Bassum

Bauleitplanung der Stadt Bassum;
Aufstellung einer AulRenbereichssatzung in der Ortschaft Nienstedt

Der Rat der Stadt Bassum hat in seiner Sitzung am 12.12.2024 gem. § 10 Baugesetzbuch (BauGB)
i. V. mit § 58 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) die AuR3enbereichs-
satzung von Nienstedt mit Begriindung beschlossen.

Der Geltungsbereich befindet sich am siidlichen Rand des Stadtgebietes von Bassum in der Ortschaft

Nienstedt und erstreckt sich dstlich einer ehemaligen Bahnstrecke und westlich der Bundesstraf3e 61.
In dem nachfolgend abgebildeten Lageplan ist der Bereich schwarz umrandet dargestellt:

RN R
7

)

i

Niehstedt, '

Ty

" bt i it

-
-

Auf der Gibberai

Muhlenweg L %

—-1{:- -f;:____:__..fp—" i 5 . -'.;'\
\ H_E‘:-.‘-‘H'a

i

Mit dieser Bekanntmachung tritt die AuRenbereichssatzung von Nienstedt mit Begriindung gem. § 10
Abs. 3 BauGB in Kraft.

Diese liegt ab sofort wahrend der Dienststunden und dariiber hinaus nach Vereinbarung in der Stadt-
verwaltung Bassum - Fachbereich Bauwesen - Alte Poststrale 14, 27211 Bassum, zu jedermanns
Einsicht aus. Uber den Inhalt der AuRBenbereichssatzung kann jedermann Auskunft verlangen.

Zusatzlich sind die Unterlagen im Internet unter www.bassum.de/bauleitplanung sowie tber das Lan-
desportal www.uvp.niedersachsen.de abrufbar.



file://///fileserver/Bauamt/61.02.33_Außenbereichssatzungen/ABS%20Eschenhausen/www.bassum.de/bauleitplanung
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Hinweise auf Rechtsfolgen nach § 215 Abs. 1 BauGB und Entschadigungsanspriche nach § 44
Abs. 3 Satze 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB:

Gemal § 215 BauGB wird darauf hingewiesen, dass

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften sowie

2. eine unter Berucksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften
Uber das Verhéltnis der Au3enbereichssatzung und des Flachennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Méangel des Abwagungsvorganges

beim Zustandekommen dieser Satzung unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr
seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegeniber der Stadt Bassum unter Darlegung des die Verlet-
zung begriindenden Sachverhaltes geltend gemacht worden sind. Dieser Hinweis gilt entsprechend,
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB Uber die Entschadigung von
Vermogensnachteilen, die durch die Rechtsverbindlichkeit der Satzung eintreten, sowie Uber die Fal-
ligkeit und das Erléschen entsprechender Entschadigungsanspriiche wird hingewiesen.

Bassum, 13.12.2024

Stadt Bassum
Der Burgermeister
gez. Porsch

Satzung der Stadt Bassum uber die Festsetzung der Realsteuerhebesatze
(Hebesatzsatzung)

Aufgrund der 88 10, 58 und 111 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)
i.d.F. vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
06.11.2024 (Nds. GVBI. Nr. 91), des 8§ 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) i.d.F. vom 07.08.1973
(BGBI. | S. 965), zuletzt geédndert durch Artikel 32 des Gesetzes vom 02.12.2024 (BGBI. 2024 | Nr.
387), sowie des § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) i.d.F. vom 15.10.2002 (BGBI. | S. 4167),
zuletzt geandert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 02.12.2024 (BGBI 2024 | Nr. 387), hat der Rat der
Stadt Bassum in seiner Sitzung am 12.12.2024 folgende Satzung beschlossen.

8 1 Hebesatze

Die Hebesatze fir die Grundsteuer und Gewerbesteuer werden ab dem Haushaltsjahr 2025 fir das
Gebiet der Stadt Bassum wie folgt festgesetzt

1. Grundsteuer

a) fir Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) 390 v.H.
b) fur die Grundsticke (Grundsteuer B) 390 v.H.
2. Gewerbesteuer 440 v.H.

8 2 Inkrafttreten
Die Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Satzung tUber die Festsetzung der Realsteuerhebesatze der Stadt Bassum (Hebe-
satzsatzung) vom 15.12.2015 auf3er Kraft.

Bassum, den 18.12.2024

Der Birgermeister:
gez. Porsch
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Offentliche Bekanntgabe des aufkommensneutralen Hebesatzes aufgrund der
Grundsteuerreform zum 01.01.2025

Gemal § 7 Abs. 2 des Nieders. Grundsteuergesetzes wird bekanntgegeben:
Der aufkommensneutrale Hebesatz fiir die Grundsteuer B betragt: 334 v.H.
Diese Bekanntgabe gilt lediglich der Transparenz.

In der Satzung der Stadt Bassum Uber die Festsetzung der Realsteuerhebesatze (Hebesatzsatzung)
vom 12.12.2024 wurde fir den Zeitraum ab 01.01.2025 ein Hebesatz fir Grundsteuer B von 390 v.H.
festgesetzt. Die Abweichung zum aufkommensneutralen Hebesatz betragt somit 56 Prozentpunkte.

Begriindung:
Die Haushaltssituation/Finanzsituation der Stadt Bassum lasst die Festsetzung des aufkommensneut-

ralen Hebesatzes nicht zu.
Es sind laufend neue kostentrachtige Pflichtaufgaben zu tibernehmen, wie z.B. Einfihrung des Ganz-
tagsangebotes in den Schulen incl. Mittagsverpflegung etc.

Bassum, den 18.12.2024

Der Burgermeister
gez. Porsch

Stadt Diepholz

Satzung Uber die Festsetzung der Realsteuerhebesatze der Stadt Diepholz
(Hebesatzsatzung)

Aufgrund der 8810, 58, 111 Abs.1 und 112 Abs.2 Nr. 3 des Niedersichsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes (NKomVG) vom 23.03.2022 (Nds. GVBI. S. 191), des 8 1 des Niedersachsischen
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) vom 02.04.2017 (Nds. GVBI. S. 48, ber. S. 119), der 88 1 und 25
Abs. 3 des Grundsteuergesetzes (GrStG) i. d. F. vom 23.10.2024 (BGBI. S. 2024 | Nr. 323), der 881
und 16 Abs. 3 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) vom 27.03.2024 (BGBI. | S. 2024 | Nr. 108) und
des § 1 des Gesetzes zur Ubertragung der Festsetzung und Erhebung der Realsteuern auf die hebebe-
rechtigten Gemeinden (Realsteuer-Erhebungsgesetzt) vom 22.12.1981 (Nds. GVBI. S. 423) hat der Rat
der Stadt Diepholz in seiner Sitzung am 05.12.2024 nachstehende Satzung beschlossen:

8 1 Hebesatze
Die Realsteuerhebesétze werden wie folgt festgesetzt:
Mit Wirkung vom 01.01.2025

1. Grundsteuer

a) fur die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 410 v. H.
b) flr die Grundstiicke (Grundsteuer B) 410 v. H.
2. Gewerbesteuer 410 v. H.

8 2 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hebesatzsatzung vom 08.12.2022
aul3er Kraft.

Diepholz, den 05.12.2024
Stadt Diepholz

Der Burgermeister
Marré
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Offentliche Bekanntgabe des aufkommensneutralen Hebesatzes aufgrund der
Grundsteuerreform zum 01.01.2025

Gemal § 7 Abs. 2 des Nieders. Grundsteuergesetzes wird bekanntgegeben:
Der aufkommensneutrale Hebesatz fiir die Grundsteuern A und B betragt: 380 v.H.
Diese Bekanntgabe gilt lediglich der Transparenz.

In der Satzung der Stadt Diepholz Uber die Festsetzung der Realsteuerhebeséatze (Hebesatzsatzung)
vom 05.12.2024 wurde fur den Zeitraum ab 01.01.2025 ein Hebesatz fir Grundsteuer A sowie Grund-
steuer B von 410 v.H. festgesetzt. Die Abweichung zum aufkommensneutralen Hebesatz betragt so-
mit 30 Prozentpunkte.

Begriindung:
Die Haushaltssituation/Finanzsituation der Stadt Diepholz lasst die Festsetzung des aufkommensneut-

ralen Hebesatzes nicht zu.

Es sind laufend neue kostentrachtige Pflichtaufgaben zu tbernehmen, wie z.B. Neubau einer Schule,
Errichtung einer Krippe, Einfihrung des Ganztagsangebotes in den Schulen mit Errichtung von 2
Mensen incl. Mittagsverpflegung, etc..

Diepholz, den 17.12.2024

Der Burgermeister
gez. Marré

Stadt Sulingen

Satzung der Stadt Sulingen Uber die Festsetzung der Realsteuerhebeséatze

Aufgrund der 88 10, 58 und 111 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)
i.d.F. vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
06.11.2024 (Nds. GVBI. 2024 Nr. 91), des § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) i.d.F. vom
07.08.1973 (BGBI | S. 965), zuletzt geandert durch Artikel 32 des Gesetzes vom 02.12.2024 (BGBI
2024 1 Nr. 387) sowie des 8§ 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) i.d.F. vom 15.10.2022 (BGBI |
S. 4167), zuletzt geandert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 02.12.2024 (BGBI 2024 | Nr. 387) hat der
Rat der Stadt Sulingen in seiner Sitzung am 19.12.2024 folgende Satzung beschlossen:

8 1 Hebesatze
Die Steuersatze (Hebesatze) fur die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) fur die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 410 v. H.
b) fir die Grundsticke (Grundsteuer B) 410 v. H.
2. Gewerbesteuer 430 v. H.

§ 2 Inkrafttreten
Die Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung Uber die Festsetzung der Hebesétze der Stadt Sulingen vom 21.04.2022
aulBer Kraft.
Sulingen, 19.12.2024

Der Burgermeister
gez. Bade
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Aufkommensneutraler Hebesatz und festgesetzter Hebesatz fiir 2025
gem. 8 7 Abs. 2 Nds. Grundsteuergesetz

Hiermit wird der aufkommensneutrale und der festgesetzte Hebesatz der Grundsteuer B sowie die
Abweichung fir das Jahr 2025 veréffentlicht:

Aufkommensneutraler Festgesetzter Abweichung

Hebesatz Hebesatz (%-Punkte)

358 v. H. 410 v. H. 52
Begriindung:

Die Haushaltssituation/Finanzsituation der Stadt Sulingen lasst die Festsetzung des aufkommensneut-
ralen Hebesatzes nicht zu. Es sind laufend neue kostentréchtige Pflichtaufgaben zu tbernehmen, wie
z. B. die Einfuhrung des Ganztagsangebotes in den Grundschulen inklusive Mittagsverpflegung und
notwendigen Baumalinahmen.

Sulingen, den 19.12.2024

Der Blrgermeister
gez. Bade

Stadt Syke

Satzung der Stadt Syke Uber die Festsetzung der Hebeséatze
far die Grund- und Gewerbesteuer
(Hebesatzsatzung)

Auf Grund der 88 10, 58 und 111 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)
i.d.F. vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), Zuletzt geéndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
6. November 2024 (Nds. GVBI. 2024 Nr. 91), des § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) i.d.F. vom
07.08.1973 (BGBI | S. 965), zuletzt gedndert durch Artikel 34 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024
(BGBI. 2024 | S. 4167), sowie des § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) i.d.F. vom 15.10.2022
(BGBI | S. 4167), zuletzt geandert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 27. Marz 2024 (BGBI 2024 | Nr.
108) hat der Rat der Stadt Syke in seiner Sitzung am 28.11.2024 folgende Satzung beschlossen:

8 1 Erhebungsgrundsatz

Die Stadt Syke erhebt von dem in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz Grundsteuer nach den Vor-
schriften des Grundsteuergesetzes und eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbe-
steuergesetzes.

8 2 Hebesatze

Die Hebesatze werden ab dem Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. fir die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf 335 v.H.
2. fur die Grundsticke (Grundsteuer B) auf 335 v.H.
3. fur die Gewerbesteuer auf 430 v.H.

8 3 Inkrafttreten

Die Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft.

Syke, den 28.11.2024

gez. Suse Laue (L.S)
Birgermeisterin
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30. Anderungssatzung zu der Satzung iiber die Erhebung der Abgaben fiir die
Abwasserbeseitigung der Stadt Syke
(Abwasserbeseitigungsabgabensatzung)
vom 11.08.1992

Auf Grund der 88 5, 10, 58 und 111 des Gesetzes zur Zusammenfassung und Modernisierung des
niedersachsischen Kommunalfassungsrechts (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt
geéandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 6. November 2024 (Nds. GVBI. 2024 Nr. 91), der 88 5, 6
und 8 des Nds. Kommunalabgabengesetztes (NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBI. S.
121), zuletzt geandert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. September 2022 (Nds. GVBI. S. 589) und
des § 6 Abs. 1 des Nds. Ausflihrungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz in der Fassung vom
24.03.1989 (Nds. GVBI. S. 70), zuletzt geandert durch Artikel3 des Gesetzes vom
16. Dezember 2021 (Nds. GVBI. S. 911), hat der Rat der Stadt Syke in seiner Sitzung am 18.12.2024
folgende 30. Anderungssatzung beschlossen:

Artikel 1
§ 14 Abs. 5 wird wie folgt geandert:

Wassermengen, die nachweislich nicht in die 6ffentliche Abwasseranlage gelangt sind, werden auf
Antrag abgesetzt:

1. Auf Antrag werden Wassermengen, die z.B. zu Zwecken der Gartenbewasserung verwendet wer-
den, abgesetzt. Die Abzugsmenge ist grundsatzlich durch den Einbau eines Wassernebenzéhlers
nachzuweisen. Der Wassernebenzéhler ist vor der erstmaligen Nutzung schriftlich anzumelden.

2. Auf Antrag werden die nachzuweisenden Wassermengen bei Leitungsschaden (z.B. Rohrbruch)
erstattet. Die hierfur erforderlichen Nachweise missen Angaben Uber die Art des Schadens, Datum
und Dauer des Schadens, sowie den Verbleib dieser Wassermengen enthalten. Der Antrag ist nach
Ablauf dieser Ableseperiode innerhalb eines Monats (31.01.) bei der Stadt einzureichen. Die Stadt ist
berechtigt, die abzusetzenden Wassermengen zu schatzen, wenn sie nicht anders ermittelt werden
kénnen oder objektive Zweifel an den vorgelegten Nachweisen bestehen. Zuviel erhobene Gebihren
sind zu verrechnen oder zu erstatten. Die Stadt kann auf Kosten des Antragstellers soweit erforderlich
weitere Gutachten anfordern.

Der Antrag muss bis zum Ende des Kalenderjahres bzw. Abrechnungszeitraumes gestellt sein. Die
erforderlichen Unterlagen sind vom Gebihrenpflichtigen beizufligen. Eine Beriicksichtigung bei der
Gebihrenabrechnung erfolgt erst ab dem Zeitpunkt und mit dem Zahlerstand zum Zeitpunkt der An-
meldung. Wassermengen, die vor der Anmeldung durch den Wassernebenzahler erfasst werden,
werden nicht beriuicksichtigt.

Artikel 2
§ 14a wird wie folgt geandert:

(1) Die in 8 14 Abs. 5 Nr. 1 geforderten Wassernebenzéhler sind durch den Gebihrenpflichtigen auf
seine Kosten in die Frischwasserversorgungsanlage fest einzubauen, zu unterhalten und zu er-
neuern sowie den Zahlerstand mitzuteilen. Die Wassernebenzahler missen den Bestimmungen
der Verordnung Uber das Inverkehrbringen und die Bereitstellung von Messgeraten auf dem
Markt sowie Uber ihre Verwendung und Eichung (Mess- und Eichverordnung — MessEV) entspre-
chen. Der fachgerechte Einbau ist von einem sachkundigen Installateur bzw. Anlagenmechaniker
fur Sanitar-, Heizungs- und Klimatechnik vorzunehmen. Dieser hat den fachgerechten Einbau der
Messeinrichtung gegeniber der Stadt zu bestatigen. Die Stadt kann jederzeit die Nachprifung
der Messeinrichtung durch eine Eichbehdrde oder eine staatlich anerkannte Prifstelle im Sinne
des § 6 Abs.2 des Eichgesetzes verlangen. Die Kosten der Prifung fallen dem Gebuhrenpflichti-
gen zur Last, falls die Abweichungen die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen uberschreiten,
sonst die Stadt. Verlangt die Stadt keine Messeinrichtung, hat der Gebuhrenpflichtige den Nach-
weis der eingeleiteten Abwassermengen durch nachprifbare Angaben zu erbringen. Kommt der
Gebulhrenpflichtige dieser Verpflichtung nicht nach oder zeigt die Messeinrichtung fehlerhaft an,
ist die Stadt berechtigt, eine eingeleitete Abwassermenge zu schatzen. Die tatséchlichen Verhalt-
nisse sind angemessen zu berucksichtigen.
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(2) In begrindeten Ausnahmefallen, wenn der Einbau von fest installierten Wasserzahlern nur mit
unverhéaltnismafig hohen Kosten verbunden ist, kann die Stadt auf Antrag die Verwendung nicht
fest installierter Messvorrichtungen genehmigen. Hierfir hat der Gebuhrenpflichtige auf seine
Kosten eine Bescheinigung eines Installateur Betriebes vorzulegen.

Absatz 3 wird ersatzlos gestrichen.
Artikel 3
§ 15 wird wie folgt geandert:
(1) Die Abwassergebuhr betragt 2,96 €/m?3.

(2) Die Absetzzahlergebihr fur die im Rahmen einer vom Gebuhrenpflichtigen veranlassten Abwas-
serabsetzung betragt je Zahler monatlich 0,47 €.

Artikel 4
§ 19a Abs. 1 wird wie folgt gedndert:

(1) Die Stadt Syke beauftragt den Wasserbeschaffungsverband ,Syker Vorgeest® handelnd durch die
Wasserversorgung Syker Vorgeest GmbH (im Folgenden Wasserversorgung genannt) geman
§ 12 Abs. 1 NKAG mit der Ermittlung der Berechnungsgrundlagen, der Berechnung der Abwas-
sergebihren, der Ausfertigung der Abgabenbescheide und deren Versendung, der Bearbeitung
der Absetzzéhler, der Verarbeitung der erforderlichen Daten sowie der Einziehung der zu entrich-
tenden Abwassergebihren.

Artikel 5

§ 20 Abs.1 wird wie folgt geandert:

(1) Die Abwassergebihr betragt je Kubikmeter angelieferten Abwassers
1. aus abflusslosen Sammelgruben 25,98 €
2. aus Kleinklaranlagen 36,36 €.

Diese 30. Anderungssatzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.
Syke, 18.12.2024
(L.S)

Die Burgermeisterin
Suse Laue
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Stadt Twistringen

Jahresabschluss 2022

Der Rat der Stadt Twistringen hat in seiner Sitzung am 12.12.2024 den Jahresabschluss fir das
Haushaltsjahr 2022 gemafld § 129 Abs. 1 des Niederséachsischen Kommunalverfassungsgesetzes
(NKomVG) beschlossen und dem Burgermeister fir das Haushaltsjahr 2022 die Entlastung erteilt. Die
Beschlliisse werden hiermit gemaR § 129 Abs. 2 NKomVG o&ffentlich bekannt gemacht.

Der Jahresabschluss 2022 und der Prifbericht des Rechnungspriifungsamtes liegen vom Tage nach
der Veréffentlichung dieser Bekanntmachung im elektronischen Amtsblatt fir den Landkreis Diepholz
an sieben Werktagen wahrend der Dienststunden im Rathaus der Stadt Twistringen, Lindenstraf3e 14,
27239 Twistringen —Zimmer 228-, zur Einsichtnahme 6ffentlich aus.

Twistringen, den 13.12.2024

Der Burgermeister
gez. Jens Bley

2. Satzung zur Anderung der Satzung Uber die Festsetzung der Hebesétze fur die
Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Twistringen (Hebesatzsatzung)

Auf Grund der 88 10, 58 und 111 des Niederséachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG),
des § 25 Grundsteuergesetzes (GrStG) sowie des § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) hat
der Rat der Stadt Twistringen in seiner Sitzung am 12.12.2024 folgende Satzung zur Anderung der
Hebesatzsatzung beschlossen:

Artikel |

8 2 Hebesatze
Die Hebeséatze werden ab dem Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. fUr die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf 355 v. H.
2. fur die Grundsticke (Grundsteuer B) 355 v. H.
3. fur die Gewerbesteuer 440 v. H.

8§ 3 Inkrafttreten
Die Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kratft.

Twistringen, den 12.12.2024
Stadt Twistringen

Der Blrgermeister
gez.: J. Bley

Aufkommensneutraler Hebesatz gemafl § 7 Abs. 2 Grundsteuergesetz
Hiermit wird der aufkommensneutrale Hebesatz fiir die Grundsteuern A und B veréffentlicht:

Aufkommensneutraler Hebesatz: 355 v.H.
Festgesetzter Hebesatz: 355 v.H.

Twistringen, den 12.12.2024
Stadt Twistringen

Der Burgermeister
gez.: J. Bley
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Gemeinde Stuhr

Satzung zur Regelung der Wahlwerbung mit Wahlwerbestanden oder
Wahlwerbeveranstaltungen auf 6ffentlichen Stral3en, Wegen und Platzen sowie
Grunflachen in der Gemeinde Stuhr

Aufgrund § 8 Bundesfernstralengesetz (FStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.06.2007
(BGBI. | S. 1206), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 22.12.2023 (BGBI. | Nr.409) und 8§ 18 Nieder-
sachsisches StralBengesetz (NStrG) in der Fassung vom 24.09.1980, (Nds. GVBI. S. 359) zuletzt ge-
andert durch Gesetz vom 29.06.2022 (Nds. GVBI. S. 420) und 8 10 Niederséchsisches Kommunal-
verfassungsgesetz (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. 2010 S. 576), zuletzt geandert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 6. November 2024 (Nds. GVBI. 2024 Nr. 91), hat der Rat der Gemeinde
Stuhr in seiner Sitzung am 11.12.2024 folgende Satzung beschlossen:

§1
Geltungsbereich

Diese Satzung regelt die Zulassigkeit von Wahlkampfstanden und anderen Wahlwerbever-
anstaltungen auf 6ffentlichen Flachen im Eigentum der Gemeinde Stuhr anlasslich von Wahlen, Bir-
gerbegehren und Birgerentscheiden.

Die Vorschriften des BundesfernstralRengesetzes, des Niederséchsischen StralRengesetzes
sowie der StralRenverkehrsordnung bleiben unberihrt.

§2
Begriffsbestimmungen

(1) Wahlkampfzeit

Werbe- und Informationsstande von Parteien und Wahlervereinigungen sind auf 6ffentlichen Flachen
nur innerhalb der Wahlkampfzeit zuléssig. Der Zeitraum der Wahlkampfzeit beginnt friihestens 2 Mo-
nate vor dem Wahltag und endet einen Tag vor dem Wahltag.

(2) Erlaubnisinhaber*innen

Erlaubnisinhaber*innen der Sondernutzung im Sinne dieser Satzung sind politische Parteien,
politische Organisationen und Wabhlervereinigungen, die im Rat der Gemeinde Stuhr, im
Kreistag des Landkreises Diepholz, im Niedersédchsischen Landtag, im Deutschen Bundestag oder
Europdaischen Parlament vertreten sind sowie Trager von Wahlvorschlagen fur die jeweils anstehen-
den Wahlen zu den genannten Parlamenten.

Erlaubnisinhaber*in ist zudem der/die zugelassene Einzelbewerber*in fur die Wahl zur/zum Burger-
meisterin der Gemeinde Stuhr, zum/zur Landrat/Landratin des Landkreises Diepholz
und Initiator*innen von Volks- und Burgerentscheiden.

(3) Wahlkampfstande u. a.

Wahlkampfstande u. a. im Sinne dieser Satzung sind transportable Wahlplakate/Aufsteller und andere
Gegenstande wie Tische, Stande, Schirme, Podeste oder Bihnen an denen und/oder mithilfe derer
Personen Wahlwerbung flr eine Organisation, Vereinigung oder Person i.S.v. Abs. 2 betreiben.

§3
Inanspruchnahme von éffentlichen Flachen fur die Aufstellung und Nutzung von Wahlkampf-
standen sowie fir die Durchfihrung sonstiger Wahlwerbeveranstaltungen

(1) Die Nutzung einer Flache, die sich im Eigentum der Gemeinde Stuhr befindet, fir einen Wahl-
kampfstand oder eine Wahlwerbeveranstaltung i.S.v. § 2 Abs. 3, ist nur auf Antrag erlaubt.

(2) Der Wahlkampfstand o0.&. i.S.v. 8 2 Abs. 3 ist so zu errichten, dass seine Grol3e oder die Art seiner
Aufstellung zu keiner Geféhrdung der Sicherheit fuihrt. Es ist insbesondere darauf zu achten, dass auf
Gehwegen und Platzen eine Durchgangsbreite von mindestens 1,50 m verbleibt. Auf Fahrbahnen fur
Kraftfahrzeuge oder Radwegen durfen Wahlkampfstédnde nicht errichtet werden.
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(3) Auf Wochenmarkten durfen Wahlkampfstande errichtet werden, wenn hierfur freie Flachen zur
Verfugung stehen, die nicht fiur Wochenmarktstinde vergeben wurden und keine Geh- oder Fluchtwe-
ge beeintrachtigt werden. Wahlwerbeflyer durfen von ,Hand zu Hand“ verteilt werden, wenn dies zuvor
beantragt wurde.

(4) Verunreinigungen durch Errichtung des Wahlkampfstandes sowie Wahlkampfmittel sind durch die
jeweilige parteienverantwortliche Person unverziglich nach Beendigung der Veranstaltung zu entfer-
nen.

§4
Antragspflicht

(1) Die Aufstellung von Wahlkampfstanden o.a. i.S.v. § 2 Abs. 3 im Geltungsbereich dieser Satzung
bedarf der schriftichen Beantragung bei der Gemeindeverwaltung Stuhr. Die Errichtung von Wahl-
kampfstdnden oder die Durchfiihrung einer Wahlwerbeveranstaltung auf offentlichen Flachen kann
untersagt werden, wenn hierdurch die Sicherheit gefahrdet wird; u.a. auch dadurch, weil ein/e ande-
re/r Erlaubnisinhaber*in zur selben Zeit und an dem selben Ort bereits die Aufstellung eines Wahl-
kampfstandes 0.4. i.S.v. § 2 Abs. 3 beantragt hat.

(2) Die Gemeinde Stuhr erteilt auf Antrag gemaR § 32 Abs. 1 StraBenverkehrsordnung (StVO) i.V. mit
§ 46 Abs. 1 Nr. 8 StVO unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs eine Ausnahmegenehmigung
fur die Aufstellung von Wahlkampfstanden o. a.. Fur Flachen, die keine 6ffentlichen Verkehrsflachen
sind, erfolgt eine Erlaubnis, ggf. bei Bedarf unter Auflagen.

(3) Die entsprechenden Antrage sind rechtzeitig, mindestens 7 Tage vorher, einzureichen.

8§85
Verantwortlichkeiten sowie Entfernen/Beseitigen von Wahlwerbung

(1) Fur die ordnungsgemale, verkehrssichere Aufstellung eines Wahlkampfstandes 0.4. i.S.v. § 2
Abs. 3 und fur die fristgerechte Entfernung sind die Erlaubnisinhaber*innen verantwortlich.

(2) Fur alle etwaigen Schéaden, die durch die Ausibung des Nutzungsrechtes entstehen, haftet der
Erlaubnisinhaber/die Erlaubnisinhaberin. Die Gemeinde Stuhr ist von allen Ansprichen Dritter, die im
Zusammenhang mit dem Nutzungsrecht geltend gemacht werden, freizuhalten.

86
Gebiihren und Kosten

Nutzungen im Zuge von Wahlwerbung sind gebuhrenfrei.

§7
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig i.S.v. § 10 Abs. 5 NKomVG handelt, wer vorsétzlich oder fahrlassig

1. entgegen § 2 Abs. 1 am Wabhltag einen Wahlkampfstand 0.&. i.S.v. § 2 Abs. 3 betreibt

2. die Sicherheiti.S.v. § 3 Abs. 2 und 3 gefahrdet,

3. Verunreinigungen oder Wahlkampfmittel unverziglich nach Beendigung der Veranstaltung
nicht gem. § 3 Abs.5 entfernt oder

4. gegen die Antragspflicht gem. § 4 verstof3t, bzw. entgegen einer Untersagung einen Wahl-
kampfstand 0.4. i.S.v. § 2 Abs. 3 errichtet oder eine Wahlwerbeveranstaltung durchfihrt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuf3e bis zu 5.000,00 Euro geahndet werden.

8§88
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach der Verkindung in Kraft.
Stuhr, den 11.12.2024

Stephan Korte
Birgermeister
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Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2020

Der Rat der Gemeinde Stuhr hat in seiner Sitzung am 11.12.2024 den Jahresabschluss fur das Haus-
haltsjahr 2020 beschlossen und dem Birgermeister die Entlastung fir das Haushaltsjahr erteilt. Die
Beschliisse werden hiermit gemé&R § 129 Abs. 2 S. 1 NKomVG offentlich bekannt gemacht.

Der Jahresabschluss 2020 sowie der Prufbericht des Rechnungsprifungsamtes liegen nach 8§ 129
Abs. 2. S. 2 und 156 Abs. 4 NKomVG vom 27.12.2024 bis zum 13.01.2025 im Rathaus Stuhr,
Blockener Str. 6, 28816 Stuhr, Zimmer 227 wahrend der Sprechzeiten

Montags von 09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr
Dienstags von 12:00 bis 16:00 Uhr
Donnerstags von 09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr

oder nach Vereinbarung zur Einsichtnahme offentlich aus.

Stuhr, den 12.12.2024
Stephan Korte
Birgermeister

Satzung der Gemeinde Stuhr Uber die Festsetzung Realsteuerhebeséatze fir die
Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung)

Aufgrund der 88 10, 58, 111 Abs. 1 und 112 Abs. 2 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgeset-
zes (NKomVG) i. d. F. vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. 2010 S. 576), zuletzt geandert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 08.02.2024 (Nds. GVBI. 2024 Nr. 9), des § 1 des Niederséchsischen Kommunalabgaben-
gesetzes (NKAG) vom 20.04.2017 (Nds. GVBI. S. 121), zuletzt geéndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
24.10.2019 (Nds. GVBI. Nr. 18/2019 S. 309), der 88 1 und 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) in der
Fassung vom 07.08.1973 (BGBI | S. 965), zuletzt gedndert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 16.12.2022
(BGBI | S. 2294) sowie der 88 1 und 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in der Fassung vom
15.10.2022 (BGBI | S. 4167), zuletzt gedndert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 27.03.2024 (BGBI 2024 |
Nr. 108) hat der Rat der Gemeinde Stuhr in seiner Sitzung am 11.12.2024 folgende Satzung beschlossen:

8 1 Hebesatze

Die Realsteuerhebesétze werden ab dem Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

1.1 fr die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 400 v.H.
1.2 fUr die Grundstiicke (Grundsteuer B) 400 v.H.
2. Gewerbesteuer 450 v.H.

§ 2 Inkrafttreten
Die Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft.

Stuhr, den 11.12.2024
Stephan Korte
Blrgermeister

Aufkommensneutraler Hebesatz und festgesetzter Hebesatz fiir 2025
gem. 8 7 Abs. 2 Niedersachsisches Grundsteuergesetz

Hiermit wird der aufkommensneutrale und festgesetzte Hebesatz der Grundsteuer B sowie die Abwei-
chung fur das Jahr 2025 veréffentlicht.

Aufkommensneutraler Festgesetzter Hebesatz Abweichung in %
Hebesatz
400 % 400 % 0

Stuhr, den 11.12.2024
Stephan Korte
Burgermeister
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Gemeinde Wagenfeld

Bauleitplanung der Gemeinde Wagenfeld
Bebauungsplan Wagenfeld Nr. 25 - 1. Anderung und Bebauungsplan Wagenfeld Nr. 12
— 3.Anderung

Der Rat der Gemeinde Wagenfeld hat in seiner Sitzung am 15.12.2010 den Bebauungsplan Wagen-
feld Nr. 25 — 1. Anderung und den Bebauungsplan Wagenfeld Nr. 12 — 3. Anderung gem. § 1 Abs. 3
und § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) sowie den 88 10 und 58 des Nds. Kommunalverfassungs-
gesetzes als Satzung beschlossen.

Der raumliche Geltungsbereich ist aus der folgenden Ubersichtskarte, dargestellt durch eine gestri-
chelte Linie, ersichtlich.

M\’:‘Q, =cigh
B

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Wagenfeld Nr. 25 — 1. Anderung und der Bebau-
ungsplan Wagenfeld Nr. 12 — 3. Anderung gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

Der Bebauungsplan liegt ab sofort im Rathaus der Gemeinde Wagenfeld, Pastorenkamp 25, 49419
Wagenfeld, Zimmer 31 OG, offentlich aus. Wahrend der Offnungszeiten von montags bis freitags von
8:30 Uhr bis 12:00 Uhr, dienstags von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr und donnerstags von 14:00 Uhr bis
17:30 Uhr oder nach Vereinbarung, kann jedermann die Unterlagen einsehen und Uber deren Inhalt
Auskunft verlangen. Der Bebauungsplan ist ergdnzend auch auf der Webseite der Gemeinde Wagen-
feld unter www.wagenfeld.de/bauleitplanung zu finden.

Gemal § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berlicksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften
Uber das Verhéltnis des Bebauungsplans und des Flachennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mangel des Abwéagungsvorganges,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegentber der
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begrindenden Sachverhalts geltend gemacht worden
sind, unbeachtlich werden.


http://www.wagenfeld.de/bauleitplanung
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Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 und Abs. 4 BauGB uber die Entschadigung von durch die Bau-
leitplanung eintretenden Vermdégensnachteilen sowie tber die Falligkeit und das Erléschen entspre-
chender Entschadigungsanspriiche wird hingewiesen.

Wagenfeld, den 06.11.2024
Der Bilrgermeister
Kreye

Gemeinde Weyhe

Satzung Uber die Festsetzung der Hebesatze
fur die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde Weyhe
(Hebesatzsatzung)

Auf Grund der 88 10, 58 und 111 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)
i.d.F. vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
06.11.2024 (Nds. GVBI. Nr. 91), des 8§ 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) i.d.F. vom 07.08.1973
(BGBI. | S. 965), zuletzt geéndert durch Artikel 34 des Gesetzes vom 23.10.2024 (BGBI. 2024 | Nr.
323), sowie des § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) i.d.F. vom 15.10.2022 (BGBI. | S. 4167),
zuletzt geéndert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 27.03.2024 (BGBI. 2024 | Nr. 108), hat der Rat
der Gemeinde Weyhe in seiner Sitzung am 18.12.2024 folgende Satzung beschlossen:

8 1 Hebesatze

(1) Die Hebesatze fur die Grundsteuer und die Gewerbesteuer werden ab dem Haushaltsjahr 2025
fur das Gebiet der Gemeinde Weyhe wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) fir die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) 476 v.H.
b) fiur die Grundsticke (Grundsteuer B) 476 v.H.
2. Gewerbesteuer 450 v.H.

(2) Bei dem Hebesatz der Grundsteuer A und B nach Absatz 1 handelt es sich um den aufkommens-
neutralen Hebesatz nach 8 7 Abs. 1 Niedersachsisches Grundsteuergesetz (NGrStG). Eine ab-
weichende Festsetzung vom aufkommensneutralen Hebesatz erfolgt nicht.

§ 2 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

Weyhe, 19.12.2024

Gemeinde Weyhe
Der Burgermeister
gez. Frank Seidel
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Samtgemeinde ,,Altes Amt Lemforde*

7. Anderungssatzung
zur Satzung Uber die Erhebung von Beitrdgen und Gebuhren fir die
Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)
(Abwasserbeseitigungsabgabensatzung)

Aufgrund der 88 10 und 13 des Niederséchsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom
17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt ge&ndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21.06.2023 (Nds.
GVBI. S. 111) und der 88 5, 6 und 8 des Niedersachsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG)
vom 20.04.2017 (Nds. GVBI. S. 121), zuletzt geéndert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22.09.2022
(Nds. GVBI. S. 589) hat der Rat der Samtgemeinde ,Altes Amt Lemforde” in seiner Sitzung am
17.12.2024 folgende Anderungssatzung beschlossen:

Artikel 1
8 15 Abs. 1 erhélt folgende Fassung:
Die Abwassergebihr betragt 3,47 € je Kubikmeter.

Artikel 2

Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

Lemforde, 17.12.2024

Mentrup
Samtgemeindebirgermeister

8. Anderungssatzung zur Satzung iiber die Erhebung von Beitragen und Gebiihren fur
die offentliche Wasserversorgung der Samtgemeinde ,,Altes Amt Lemforde*
(Wasserabgabensatzung)

Aufgrund der 88 10 und 13 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom
17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geédndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21.06.2023 (Nds.
GVBI. S. 111) und der 88 5, 6 und 8 des Niedersachsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG)
vom 20.04.2017 (Nds. GVBI. S. 121), zuletzt geéndert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22.09.2022
(Nds. GVBI. S. 589) hat der Rat der Samtgemeinde ,Altes Amt Lemforde” in seiner Sitzung am
17.12.2024 folgende Anderungssatzung beschlossen:

Artikel 1
§ 15 Abs. 2 erhalt folgende Fassung:

(2) Die Leistungsgebulhr betragt 1,39 €/m?.
Artikel 2

Die Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

Lemforde, den 17.12.2024

Mentrup
Samtgemeindeburgermeister
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1. Nachtragshaushaltssatzung
Samtgemeinde “Altes Amt Lemforde”
fir das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des 8§ 115 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetztes hat der Rat der Samt-
gemeinde ,Altes Amt Lemfdrde“ in seiner Sitzung am 22.10.2024 folgende Nachtragshaus-

haltssatzung beschlossen:

g1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden
die bisherigen | erhéht um |vermindert um | Gesamtbetrag
festgesetzten Haushaltsplan

Gesamt- einschlieflich

betrage Nachtrage

- Euro - - Euro - - Euro - - Euro -

1 2 3 4 5
Ergebnishaushalt
ordentliche Ertrége 14.165.800 136.600 14.302.400
ordentliche Aufwendungen 14.797.400 136.600 14.934.000
au3erordentliche Ertrage 368.300 318.600 49.700
aulerordentliche Aufwendungen
Finanzhaushalt
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstitigkeit 13.595.800 136.600 13.732.400
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstitigkeit 13.228.000 136.600 13.364.600
Einzahlungen fur Investitionstatigkeit 1.401.200 869.400 531.800
Auszahlungen fir Investitionstatigkeit 2.528.500 465.000 2.993.500
Einzahlungen fur Finanzierungstatigkeit 1.120.000 1.334.400 2.454.400
Auszahlungen fir Finanzierungstatigkeit 759.800 759.800
Nachrichtlich:
Gesamtbetrag der Einzahlungen des
Finanzhaushalts 16.117.000 601.600 16.718.600
G_esamtbetrag der Auszahlungen des 16.516.300 601.600 17.117.900
Finanzhaushalts
Saldo aus Ein- und Auszahlungen -399.300 -399.300
§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen fir Investitionen und Investitionsférderungs-
maRnahmen (Kreditermachtigung) wird gegentber der bisherigen Festsetzung in Hohe von 1.120.000
Euro um 1.334.400 Euro erhdht und damit auf 2.454.400 Euro neu festgesetzt.

§3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermachtigungen wird gegentber der bisherigen Festsetzung in
Hohe von 360.000 Euro um 360.000 Euro reduziert und damit auf O Euro neu festgesetzt.

§4
Der Hochstbetrag, bis zu dem Liquiditatskredite beansprucht werden dirfen, wird gegeniber dem
bisherigen Hochstbetrag in Héhe von 2.265.000 Euro um 22.000 Euro erhdht und damit auf 2.288.000
Euro neu festgesetzt.
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§5
Die Hebesétze fur die Samtgemeindeumlage werden nicht geéndert.

86
Die bisherige Fassung wird nicht veréndert.

Lemférde, den 22.10.2024 Samtgemeinde ,Altes Amt Lemforde”

Mentrup
Samtgemeindebiirgermeister

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung fir das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit 6ffentlich be-
kannt gemacht Die nach § 120 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis
Diepholz am 09.12.2024 unter dem Aktenzeichen V-30/2023/00275 erteilt worden.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan liegt gem. § 115 Abs. 1 Satz 2 und § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom
Tage nach der Bekanntmachung im Amtsblatt fiir den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (au-
Rer samstags) zur Einsichtnahme im Rathaus der Samtgemeinde ,Altes Amt Lemférde®, Hauptstr. 80,
49448 Lemforde, Zimmer A.07, wahrend der Dienststunden 6ffentlich aus.

Lemforde, den 11.12.2024

Der Samtgemeindebiurgermeister
Mentrup

Gemeinde Quernheim

Haushaltssatzung
der Gemeinde Quernheim
fur das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des 8§ 112 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat
der Gemeinde Quernheim in der Sitzung am 14.11.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1
Der Haushaltsplan fur das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Ertrage auf 747.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 959.400 Euro
1.3 der auRRerordentlichen Ertrage 0 Euro
1.4 der auRRerordentlichen Aufwendung auf 0 Euro

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit 715.800 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit 531.000 Euro
2.3 der Einzahlungen fir Investitionstatigkeit 49.200 Euro
2.4 der Auszahlungen fir Investitionstatigkeit 47.500 Euro
2.5 der Einzahlungen fir Finanzierungstatigkeit 0 Euro
2.6 der Auszahlungen fur Finanzierungstatigkeit 0 Euro

festgesetzt.
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§2

Kredite fur Investitionen und Investitionsforderungsmafnahmen werden nicht veranschlagt.
g3

Verpflichtungserméchtigungen werden nicht veranschlagt.
§4

Der Hochstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditétskredite zur rechtzeitigen Leistung von
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dirfen, wird auf 119.000 Euro festgesetzt.

§5

Die Steuersatze (Hebesatze) fur die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung wie
folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 fur die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 375 v.H.

1.2 fur die Grundstiicke (Grundsteuer B) 375 v.H.

2. Gewerbesteuer 415 v.H.
8§86

(1) Uber- und auRerplanmaRige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als unerheblich nach § 117
Abs. 1 NKomVG, sofern sie im Einzelfall (Produkt) den Betrag von 5.000 € nicht Gberschreiten.

Lemforde, den 14.11.2024 Gemeinde Quernheim

Mentrup
Gemeindedirektor

Die vorstehende Haushaltssatzung fur das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit 6ffentlich bekannt ge-
macht. Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehdrde ist nicht erforderlich.

Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom Tage nach der Bekanntmachung im
Amtsblatt fir den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (aul3er samstags) zur Einsichthahme im
Rathaus der Samtgemeinde ,Altes Amt Lemférde®, Hauptstr. 80, 49448 Lemfdrde, Zimmer A.07, wah-
rend der Dienststunden 6ffentlich aus.

Lemforde, den 16.12.2024

Der Gemeindedirektor
Mentrup
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Samtgemeinde Barnstorf

Neufassung der
Richtlinie der Samtgemeinde Barnstorf Uber die
Aufnahme in Kindertageseinrichtungen

Aufgrund des 8§ 58 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomvG) in der zurzeit
geltenden Fassung in Verbindung mit dem Gesetz Uber Tageseinrichtungen fur Kinder (KiTaG) in der
zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Samtgemeinde Barnstorf in seiner Sitzung am 17.12.2024
folgende Richtlinie beschlossen:

Praambel

(1) Die Samtgemeinde Barnstorf unterhalt Tageseinrichtungen fiur Kinder (Krippen, Kindergarten) als
offentliche Einrichtungen gemaf § 1 KiTaG. Sie betreibt diese durch die Tragerschaft Dritter. So-
fern der Bezug auf diese Richtlinie nicht schon in den Betriebsfilhrungsvertragen aufgenommen
wird, haben die Trager der Kindertageseinrichtungen der Samtgemeinde Barnstorf erklart, dass
sie die Richtlinie anwenden werden.

(2) In Krippen werden Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren betreut. Die Kindergéarten stehen fur Kinder
mit Beginn des 4. Lebensjahres (Geburtstag bis zum 30.09. des Aufnahmejahres) bis zum Eintritt
in die Grundschule zur Verfigung. Einige Kindertagesstatten nehmen bereits Kinder mit Beginn
des 3. Lebensjahres auf.

(3) Die Regelbetreuung (Mindestbetreuung) entspricht dem Rechtsanspruch des KiTaG auf eine
Betreuung an funf Tagen in der Woche mit jeweils vier Stunden. Darliber hinaus bendétigte Be-
treuungszeiten sind nachzuweisen.

(4) Die Betreuungszeiten in den Einrichtungen kénnen auf Antrag der Trager erweitert werden, wenn
mindestens 5 Kinder den gleichzeitigen Bedarf nachweisen.

(5) Die Anschlussbetreuung an Ganztagsgrundschulen erfolgt nach MaRgabe einer gesonderten
Regelung.

(6) Ziel und Auftrag der Einrichtungen richten sich nach den Vorschriften des Gesetzes tber Tages-
einrichtungen fur Kinder (KiTaG).

§ 1 Geltungsbereich

(1) Diese Richtlinie regelt die Aufnahme fir die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen im
Gebiet der Samtgemeinde Barnstorf.

§ 2 Aufnahmeverfahren

(1) Die Anmeldung der Kinder fiir einen Kitaplatz (Krippe und Kindergarten) erfolgt Gber die Home-
page der Samtgemeinde Barnstorf (www.barnstorf.de/familie-soziales/kinderbetreuung/kitaplatz-
anmeldung) oder direkt im Familienbiiro der Samtgemeinde Barnstorf.

(2) Durch die Entgegennahme des Antrages wird keine Verpflichtung zur Aufnahme des Kindes be-
kundet. Bei der Anmeldung kann die Reihenfolge der Wunsch-kindertagesstatten angegeben
werden. Es besteht kein Anspruch auf Aufnahme in eine bestimmte Kindertagesstatte der Samt-
gemeinde Barnstorf oder fiir eine bestimmte Betreuungszeit. Kinder, die eine Krippe besuchen,
haben keinen vorrangigen Anspruch auf einen Kindergartenplatz in derselben Einrichtung.

(3) Fur ein neues Kindertagesstattenjahr werden die Anmeldungen in der Zeit von August des lau-
fenden Jahres bis Januar des Aufnahmejahres gesammelt. Vertragsbeginn ist der 01.08. eines
Jahres. Der Aufnahmetermin richtet sich nach den Sommer-Schliel3zeiten der Einrichtungen.
Gleichwohl kdnnen entsprechende Antrage auf Aufnahme in einer Kindertagesstatte zu anderen
Terminen auch in der Ubrigen Zeit eingereicht werden. In diesen Féllen erfolgt die Aufnahme zum
nachstmaoglichen Zeitpunkt, sofern freie Platze vorhanden sind.


http://www.barnstorf.de/familie-soziales/kinderbetreuung/kitaplatz-anmeldung
http://www.barnstorf.de/familie-soziales/kinderbetreuung/kitaplatz-anmeldung
http://www.barnstorf.de/familie-soziales/kinderbetreuung/kitaplatz-anmeldung

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)
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Im Monat Marz entscheidet Uber die Aufnahme ein Aufnahmegremium, in dem die Samtgemein-
de Barnstorf, Tragervertreter, Elternvertreter und Kindertagesstéattenleitungen vertreten sind. Die
Samtgemeinde Barnstorf ladt hierzu ein. Eine Entscheidung Uber die Aufnahme gemeindefrem-
der Kinder erfolgt im Monat Mai.

Die Aufnahme bzw. Absage, erfolgt durch eine schriftliche Mitteilung der Samtgemeinde Barnst-
orf. Eine Kiindigung des Betreuungsvertrages richtet sich vorrangig nach den Betreuungsrichtli-
nien des entsprechenden Tragers der Kindertageseinrichtung. Der Betreuungsvertrag wird vom
Tréager der Einrichtung versendet.

Die Aufnahme fir die Betreuung in einer Krippe oder im Kindergarten erfolgt unbefristet. Wird
eine Betreuung Uber die Mindestbetreuungszeit (finf Tage in der Woche mit jeweils vier Stunden)
in Anspruch genommen, kénnen vor Beginn des folgenden Kindertagesstattenjahres die Kriterien
zur Vergabe der Platze wieder Gberpriift werden.

Die Krippenbetreuung soll mit Vollendung des dritten Lebensjahres enden, wenn das Kind die
entsprechende Reife hat und sofort ein Kindergartenplatz zur Verfliigung gestellt werden kann.
Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, verbleibt das Kind bis zum Ende des Kindergartenjah-
res in der Krippe.

8 3 Aufnahmekriterien

In den Kindertagesstatten werden vorrangig Kinder aufgenommen, die ihren gewohnlichen Auf-
enthalt im Sinne von § 86 SGB VIl in der Samtgemeinde Barnstorf haben. Freie Platze kdnnen
bei Vorlage der Voraussetzung entsprechend der Verfahrensweise bei der Aufnahme von ge-
meindefremden Kindern in Kindertageseinrichtungen und damit verbundenem Finanzierungsaus-
gleich zwischen den kreisangehérigen Kommunen im Landkreis auch mit Kindern aus anderen
Gemeinden belegt werden. Dazu ist von den Sorgeberechtigten vorab per Antrag die Zustim-
mung der aufnehmenden Kindertagesstatte, der Wohnsitzgemeinde und der Samtgemeinde
Barnstorf einzuholen.

Bei der Vergabe von Platzen in den Kindertageseinrichtungen sind die festgelegten nachfolgend
aufgefihrten Kriterien beziehungsweise Lebenssituationen in der aufgezahlten Reihenfolge zu
beachten. Zudem sind bei der Platzvergabe auch padagogische oder fachliche Griinde mit heran
zu ziehen, die im Einzelfall eine Abweichung von der Reihenfolge der aufgezéahlten Kriterien be-
wirken kdnnen.

Kriterien:

1.

Vorschulkinder, d.h. Kinder, die bis zum 30.09. des folgenden Jahres das 6. Lebensjahr vollen-
den bzw. Kinder, die bis zum 31.12. des folgenden Jahres das 6. Lebensjahr vollenden und de-
ren Sorgeberechtigte die Einschulung wiinschen (sogenannte Kann-Kinder).

Alleinlebende, die einer Erwerbstatigkeit nachgehen, sich in einer beruflichen Bildungsmafinah-
me, Schul- oder Hochschulausbildung befinden oder an MalRnahmen zur Eingliederung in Arbeit
im Sinne des Vierten Gesetzes fir moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt teilnehmen.

Beide Sorgeberechtigten gehen einer Erwerbstatigkeit nach oder nehmen eine Erwerbstatigkeit
auf, befinden sich in einer beruflichen Bildungsmal3nahme, in der Schul- oder Hochschulausbil-
dung oder nehmen an MalRhahmen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des Vierten Gesetzes fir
moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt teil.

Feststellung eines besonderen Erziehungs- und Forderungsbedarfes durch den Allgemeinen
Sozialdienst des Fachdienstes Jugend des Landkreises Diepholz.

Krankheit oder Behinderung von Sorgeberechtigten.

Gleichzeitige Betreuung von Geschwisterkindern in einer Kindertagesstatte.

Ein Sorgeberechtigter ist erwerbstétig, befindet sich in einer Ausbildung oder einer MaRhahme
zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des Vierten Gesetzes fur moderne Dienstleistung, wahrend
der andere Sorgeberechtigte arbeits- oder beschéftigungssuchend ist.

Beide Sorgeberechtigte sind arbeits- oder beschaftigungssuchend. Gleiches gilt, wenn das Kind
nur mit einem Sorgeberechtigtem zusammenlebt.

Geburtsdatum (altere Kinder vor jingeren Kindern).



3)

(4)

()
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Erwerbstatigkeit im Sinne dieser Richtlinie setzt mindestens eine durch den Arbeitgeber bei einer
Krankenkasse angemeldete geringfligige Beschaftigung geman § 8 Abs.1 Nr. 1 SGB IV oder eine
selbststéandige Tatigkeit voraus und muss mindestens an zwei Betreuungstagen mit minimal 8
Stunden pro Woche und regelmafig im laufenden Monat wiederkehrend ausgetbt werden.
Erwerbstatigkeit wird auch bei einem Elternteil anerkannt, der sich in Elternzeit befindet und durch
Vorlage einer Bescheinigung des Arbeitsgebers nachweist, dass spatestens zum Aufnahmetermin
des Kindes die Erwerbstatigkeit wiederaufgenommen wird. Bei den Kriterien zur Berufstatigkeit erfolgt
die Reihenfolge der Vergabe der Platze nach dem Umfang der Arbeitszeit der Sorgeberechtigten.

Bei Berufung auf eines der vorstehenden Kriterien ist hieriiber von den Sorgeberechtigten ein
entsprechender Nachweis zu erbringen.

Liegen die Voraussetzungen, die zur Zuweisung des Platzes gefiihrt haben, nicht mehr vor, kann
der Betreuungsumfang wieder auf die Kernzeitenbetreuung reduziert werden.

Hat ein Kind nach der Aufnahme in die Kindertagesstatte nicht mehr seinen gewohnlichen Aufent-
halt in der Samtgemeinde Barnstorf, verliert es den Anspruch auf den zugeteilten Platz in der Kin-
dertagesstétte. Auf Antrag kann das laufende Kindergartenjahr in der Einrichtung vollendet werden.

MaRgeblich sind die mit dem Aufnahmeantrag mitgeteilten und nachgewiesenen Vorausset-
zungen. Anderungen kénnen nur in Ausnahmeféllen berticksichtigt werden, soweit Platze zur
Verflgung stehen.

8 4 Inkrafttreten

Die Neufassung der Richtlinie der Samtgemeinde Barnstorf Uber die Aufnahme in Kindertageseinrich-
tungen tritt zum 01.01.2025 in Kraft.

Die Richtlinie der Samtgemeinde Barnstorf Uber die Aufnahme in Kindertageseinrichtungen vom
12.12.217 tritt am gleichen Tag aul3er Kraft.

Barnstorf, den 17.12.2024

gez. Grimm
Samtgemeindeblrgermeister

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen

Offentliche Bekanntmachung der Mitgliedsgemeinden
Bruchhausen-Vilsen, Asendorf, Martfeld und Schwarme

Aufkommensneutraler Hebesatz und festgesetzter Hebesatz fir 2025
gem. 8 7 Abs. 2 Nds. Grundsteuergesetz

Hiermit werden die aufkommensneutralen und festgesetzten Hebesatze der Grundsteuer B sowie die
Abweichungen fir das Jahr 2025 vero6ffentlicht:

Gemeinde Aufkommensneutra- Festgesetzter Abweichung
ler Hebesatz Hebesatz (%-Punkte)
Bruchhausen-Vilsen 270 % 270 % +/-0
Asendorf 214 % 214 % +/-0
Martfeld 216 % 216 % +/-0
Schwarme 264 % 264 % +/-0

Bruchhausen-Vilsen, 17.12.2024
Der Gemeindedirektor
Bernd Bormann
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Gemeinde Asendorf

Satzung der Gemeinde Asendorf
Uber die Festsetzung der Hebesatze fir die Grund- und Gewerbesteuer
(Hebesatzsatzung)

Auf Grund der 88 10, 58 und 111 des Niederséchsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)
i.d.F. vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt ge&ndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Feb-
ruar 2024 (Nds. GVBI.2024 Nr.9), des § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) i.d.F. vom 07.08.1973
(BGBI | S. 965), zuletzt geandert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 16.12.2022 (BGBI | S. 2294)
sowie des § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) i.d.F. vom 15.10.2022 (BGBI | S. 4167), zuletzt
geandert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 27.03.2024 (BGBI 2024 | Nr. 108) hat der Rat der Ge-
meinde Asendorf in seiner Sitzung 17. Dezember 2024 folgende Satzung beschlossen:

8 1 Erhebungsgrundsatz:
Die Gemeinde Asendorf erhebt von dem in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz Grundsteuer nach
den Vorschriften des Grundsteuergesetzes und eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Ge-
werbesteuergesetzes.
8§ 2 Hebesatze:

Hebeséatze werden ab dem Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 fUr die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) 420 v. H.
1.2 fUr die Grundstiicke (Grundsteuer B) 214 v. H.
2. fur die Gewerbesteuer 420 v. H.

8 3 Inkrafttreten
Die Satzung tritt zum 01. Januar 2025 in Kraft.
Asendorf, den 18. Dezember 2024

gez. Der Gemeindedirektor
(Bernd Bormann)

Gemeinde Martfeld

Satzung der Gemeinde Martfeld
Uber die Festsetzung der Hebesatze fir die Grund- und Gewerbesteuer
(Hebesatzsatzung)

Auf Grund der 88 10, 58 und 111 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)
i.d.F. vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geédndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Feb-
ruar 2024 (Nds. GVBI.2024 Nr.9), des § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) i.d.F. vom 07.08.1973
(BGBI | S. 965), zuletzt geandert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 16.12.2022 (BGBI | S. 2294)
sowie des § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) i.d.F. vom 15.10.2022 (BGBI | S. 4167), zuletzt
geandert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 27.03.2024 (BGBI 2024 | Nr. 108) hat der Rat der Ge-
meinde Martfeld in seiner Sitzung 10. Dezember 2024 folgende Satzung beschlossen:

8 1 Erhebungsgrundsatz:
Die Gemeinde Martfeld erhebt von dem in ihnrem Gebiet liegenden Grundbesitz Grundsteuer nach den

Vorschriften des Grundsteuergesetzes und eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbe-
steuergesetzes.
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§ 2 Hebesatze:
Hebeséatze werden ab dem Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 fir die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) 420 v. H.
1.2 fiir die Grundstiicke (Grundsteuer B) 216 v. H.
2. fur die Gewerbesteuer 420 v. H.

§ 3 Inkrafttreten
Die Satzung tritt zum 01. Januar 2025 in Kraft.
Martfeld, den 11. Dezember 2024

Der Gemeindedirektor
gez. Bernd Bormann

Gemeinde Schwarme

Satzung der Gemeinde Schwarme
Uber die Festsetzung der Hebesatze fir die Grund- und Gewerbesteuer
(Hebesatzsatzung)

Auf Grund der 88 10, 58 und 111 des Niederséchsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)
i.d.F. vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt ge&ndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Feb-
ruar 2024 (Nds. GVBI.2024 Nr.9), des § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) i.d.F. vom 07.08.1973
(BGBI | S. 965), zuletzt geandert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 16.12.2022 (BGBI | S. 2294)
sowie des § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) i.d.F. vom 15.10.2022 (BGBI | S. 4167), zuletzt
geandert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 27.03.2024 (BGBI 2024 | Nr. 108) hat der Rat der Ge-
meinde Schwarme in seiner Sitzung 05. Dezember 2024 folgende Satzung beschlossen:

8 1 Erhebungsgrundsatz:
Die Gemeinde Schwarme erhebt von dem in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz Grundsteuer nach
den Vorschriften des Grundsteuergesetzes und eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Ge-
werbesteuergesetzes.
8§ 2 Hebesatze:

Hebesatze werden ab dem Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 fUr die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) 420 v. H.
1.2 fUr die Grundstiicke (Grundsteuer B) 264 v. H.
2. fur die Gewerbesteuer 420 v. H.

8 3 Inkrafttreten
Die Satzung tritt zum 01. Januar 2025 in Kraft.
Bruchhausen-Vilsen, den 06. Dezember 2024

Der Gemeindedirektor
gez. Bernd Bormann
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Flecken Bruchhausen-Vilsen

Satzung des Flecken Bruchhausen-Vilsen
Uber die Festsetzung der Hebesatze fir die Grund- und Gewerbesteuer
(Hebesatzsatzung)

Auf Grund der 88 10, 58 und 111 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)
i.d.F. vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Feb-
ruar 2024 (Nds. GVBI.2024 Nr.9), des § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) i.d.F. vom 07.08.1973
(BGBI | S. 965), zuletzt geédndert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 16.12.2022 (BGBI | S. 2294)
sowie des § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) i.d.F. vom 15.10.2022 (BGBI | S. 4167), zuletzt
geéndert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 27.03.2024 (BGBI 2024 | Nr. 108) hat der Rat des Fle-
cken Bruchhausen-Vilsen in seiner Sitzung 12. Dezember 2024 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Erhebungsgrundsatz:

Der Flecken Bruchhausen-Vilsen erhebt von dem in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz Grundsteuer
nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes und eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des
Gewerbesteuergesetzes.

8 2 Hebeséatze:

Hebesatze werden ab dem Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 fur die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) 420 v. H.
1.2 fur die Grundstiicke (Grundsteuer B) 270 v. H.
2. fur die Gewerbesteuer 420 v. H.

§ 3 Inkrafttreten
Die Satzung tritt zum 01. Januar 2025 in Kraft.

Bruchhausen-Vilsen, den 12. Dezember 2024

Der Gemeindedirektor
gez. Bernd Bormann

Samtgemeinde Rehden

Offentliche Bekanntmachung der Mitgliedsgemeinden Barver, Dickel, Hemsloh,
Rehden und Wetschen
Aufkommensneutraler Hebesatz und festgesetzter Hebesatz fiir 2025
gem. 8 7 Abs. 2 Nds. Grundsteuergesetz

Hiermit werden die aufkommensneutralen und festgesetzten Hebesatze der Grundsteuer B sowie die
Abweichungen fur das Jahr 2025 veroéffentlicht:

Gemeinde Aufkommensneutraler Festgesetzter Abweichung
Hebesatz Hebesatz (% Punkte)
Barver 173 % 173 % 0
Dickel 167 % 167 % 0
Hemsloh 127 % 127 % 0
Rehden 273 % 273 % 0
Wetschen 266 % 266 % 0

Rehden, den 18.12.2024

Der Gemeindedirektor
Keine
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Gemeinde Barver

Satzung der Gemeinde Barver
Uber die Festsetzung der Hebeséatze
far die Grund- und Gewerbesteuer
(Hebesatzsatzung)

Auf Grund der 88 10, 58 und 111 des Niederséchsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)
i.d.F. vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt ge&ndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Feb-
ruar 2024 (Nds. GVBI.2024 Nr.9), des § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) i.d.F. vom 07.08.1973
(BGBI | S. 965), zuletzt geédndert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 16.12.2022 (BGBI | S. 2294)
sowie des § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) i.d.F. vom 15.10.2002 (BGBI | S. 4167), zuletzt
geandert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 27.03.2024 (BGBI 2024 | Nr. 108) hat der Rat der Ge-
meinde Barver in seiner Sitzung am 05.12.2024 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Erhebungsgrundsatz
Die Gemeinde Barver erhebt von dem in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz Grundsteuer nach den
Vorschriften des Grundsteuergesetzes und eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbe-
steuergesetzes.
§ 2 Hebeséatze
Die Hebesatze werden ab dem Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
a) fur die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf 420 v. H.
b) fir die Grundsticke (Grundsteuer B) auf 173 v. H.
2. fur die Gewerbesteuer auf 380 v. H.
§ 3 Inkrafttreten
Die Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft.
Rehden, den 05.12.2024

Der Gemeindedirektor
Kiene

Gemeinde Dickel

Jahresabschluss 2022

Der Rat der Gemeinde Dickel hat in seiner Sitzung am 02.12.2024 den Jahresabschluss fir das
Haushaltsjahr 2022 gemafl § 129 Abs. 1 NKomVG beschlossen und dem Gemeindedirektor die Ent-
lastung fur das Haushaltsjahr erteilt. GemafR § 129 Abs. 2 Satz 1 NKomVG wird hiermit der Beschluss
Uber den Jahresabschluss 2022 sowie Uber die Entlastung 6ffentlich bekannt gemacht. Der Jahresab-
schluss und der um die Stellungnahme des Gemeindedirektors erganzte Schlussbericht des Rech-
nungsprufungsamtes liegen gem. 8§ 129 Abs. 2 und 156 Abs. 4 NKomVG vom Tage nach der Be-
kanntmachung im Amtsblatt fir den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (auf3er samstags) zur
Einsichtnahme im Rathaus der Samtgemeinde Rehden, SchulstralBe 20, 49453 Rehden, Zimmer 2.44,
wahrend der Dienststunden 6ffentlich aus.

Rehden, 05.12.2024

Der Gemeindedirektor
Kiene
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Satzung der Gemeinde Dickel
Uber die Festsetzung der Hebesatze
fur die Grund- und Gewerbesteuer
(Hebesatzsatzung)

Auf Grund der 88 10, 58 und 111 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)
i.d.F. vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt ge&ndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Feb-
ruar 2024 (Nds. GVBI.2024 Nr.9), des § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) i.d.F. vom 07.08.1973
(BGBI | S. 965), zuletzt geandert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 16.12.2022 (BGBI | S. 2294)
sowie des § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) i.d.F. vom 15.10.2002 (BGBI | S. 4167), zuletzt
geéndert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 27.03.2024 (BGBI 2024 | Nr. 108) hat der Rat der Ge-
meinde Dickel in seiner Sitzung am 02.12.2024 folgende Satzung beschlossen:

8 1 Erhebungsgrundsatz
Die Gemeinde Dickel erhebt von dem in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz Grundsteuer nach den
Vorschriften des Grundsteuergesetzes und eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbe-
steuergesetzes.
8§ 2 Hebesatze
Die Hebesétze werden ab dem Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
a) fir die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf 350 v. H.
b) fir die Grundstiicke (Grundsteuer B) auf 167 v. H.
2. fur die Gewerbesteuer auf 380 v. H.
§ 3 Inkrafttreten
Die Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kratft.
Rehden, den 02.12.2024

Der Gemeindedirektor
Keine

Gemeinde Hemsloh

Jahresabschluss 2022

Der Rat der Gemeinde Hemsloh hat in seiner Sitzung am 09.12.2024 den Jahresabschluss fir das
Haushaltsjahr 2022 gemaf § 129 Abs. 1 NKomVG beschlossen und dem Gemeindedirektor die Ent-
lastung fur das Haushaltsjahr erteilt. GemaR § 129 Abs. 2 Satz 1 NKomVG wird hiermit der Beschluss
Uber den Jahresabschluss 2022 sowie Uiber die Entlastung 6ffentlich bekannt gemacht. Der Jahresab-
schluss und der um die Stellungnahme des Gemeindedirektors ergénzte Schlussbericht des Rech-
nungsprufungsamtes liegen gem. 88 129 Abs. 2 und 156 Abs. 4 NKomVG vom Tage nach der Be-
kanntmachung im Amtsblatt fir den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (aul3er samstags) zur
Einsichtnahme im Rathaus der Samtgemeinde Rehden, Schulstrale 20, 49453 Rehden, Zimmer 2.44,
wahrend der Dienststunden o6ffentlich aus.

Rehden, 10.12.2024

Der Gemeindedirektor
Kiene
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Satzung der Gemeinde Hemsloh
Uber die Festsetzung der Hebesatze
fur die Grund- und Gewerbesteuer
(Hebesatzsatzung)

Auf Grund der 88 10, 58 und 111 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)
i.d.F. vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Feb-
ruar 2024 (Nds. GVBI.2024 Nr.9), des § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) i.d.F. vom 07.08.1973
(BGBI | S. 965), zuletzt geédndert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 16.12.2022 (BGBI | S. 2294)
sowie des § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) i.d.F. vom 15.10.2002 (BGBI | S. 4167), zuletzt
geéndert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 27.03.2024 (BGBI 2024 | Nr. 108) hat der Rat der Ge-
meinde Hemsloh in seiner Sitzung am 09.12.2024 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Erhebungsgrundsatz
Die Gemeinde Hemsloh erhebt von dem in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz Grundsteuer nach
den Vorschriften des Grundsteuergesetzes und eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Ge-
werbesteuergesetzes.
§ 2 Hebeséatze
Die Hebesétze werden ab dem Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
a) fur die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf 370 v. H.
b) fir die Grundsticke (Grundsteuer B) auf 127 v. H.
2. fur die Gewerbesteuer auf 380 v. H.
§ 3 Inkrafttreten
Die Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft.
Rehden, den 09.12.2024

Der Gemeindedirektor
Kiene

Gemeinde Rehden

Jahresabschluss 2022

Der Rat der Gemeinde Rehden hat in seiner Sitzung am 10.12.2024 den Jahresabschluss fiir das
Haushaltsjahr 2022 gemal § 129 Abs. 1 NKomVG beschlossen und dem Gemeindedirektor die Ent-
lastung fur das Haushaltsjahr erteilt. GemafR § 129 Abs. 2 Satz 1 NKomVG wird hiermit der Beschluss
Uber den Jahresabschluss 2022 sowie Uber die Entlastung 6ffentlich bekannt gemacht. Der Jahresab-
schluss und der um die Stellungnahme des Gemeindedirektors erganzte Schlussbericht des Rech-
nungsprufungsamtes liegen gem. 88 129 Abs. 2 und 156 Abs. 4 NKomVG vom Tage nach der Be-
kanntmachung im Amtsblatt fir den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (auf3er samstags) zur
Einsichtnahme im Rathaus der Samtgemeinde Rehden, SchulstralRe 20, 49453 Rehden, Zimmer 2.44,
wahrend der Dienststunden 6ffentlich aus.

Rehden, 11.12.2024

Der Gemeindedirektor
Keine
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Satzung der Gemeinde Rehden
Uber die Festsetzung der Hebesatze
fur die Grund- und Gewerbesteuer
(Hebesatzsatzung)

Auf Grund der 88 10, 58 und 111 des Niederséchsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)
i.d.F. vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt ge&ndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Feb-
ruar 2024 (Nds. GVBI.2024 Nr.9), des § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) i.d.F. vom 07.08.1973
(BGBI | S. 965), zuletzt geédndert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 16.12.2022 (BGBI | S. 2294)
sowie des § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) i.d.F. vom 15.10.2002 (BGBI | S. 4167), zuletzt
geandert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 27.03.2024 (BGBI 2024 | Nr. 108) hat der Rat der Ge-
meinde Rehden in seiner Sitzung 10.12.2024 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Erhebungsgrundsatz
Die Gemeinde Rehden erhebt von dem in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz Grundsteuer nach den
Vorschriften des Grundsteuergesetzes und eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbe-
steuergesetzes.
§ 2 Hebesétze
Die Hebeséatze werden ab dem Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
a) fur die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf 370 v. H.
b) fir die Grundsticke (Grundsteuer B) auf 273 v. H.
2. fur die Gewerbesteuer auf 380 v. H.
§ 3 Inkrafttreten
Die Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft.
Rehden, den 10.12.2024

Der Gemeindedirektor
Kiene

Gemeinde Wetschen

Jahresabschluss 2022

Der Rat der Gemeinde Wetschen hat in seiner Sitzung am 17.12.2024 den Jahresabschluss fir das
Haushaltsjahr 2022 gemal § 129 Abs. 1 NKomVG beschlossen und dem Gemeindedirektor die Ent-
lastung fur das Haushaltsjahr erteilt. Gemaf § 129 Abs. 2 Satz 1 NKomVG wird hiermit der Beschluss
Uber den Jahresabschluss 2022 sowie Uber die Entlastung 6ffentlich bekannt gemacht. Der Jahresab-
schluss und der um die Stellungnahme des Gemeindedirektors ergdnzte Schlussbericht des Rech-
nungsprufungsamtes liegen gem. 88 129 Abs. 2 und 156 Abs. 4 NKomVG vom Tage nach der Be-
kanntmachung im Amtsblatt fir den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (aul3er samstags) zur
Einsichtnahme im Rathaus der Samtgemeinde Rehden, Schulstrale 20, 49453 Rehden, Zimmer 2.44,
wahrend der Dienststunden 6ffentlich aus.

Rehden, 18.12.2024

Der Gemeindedirektor
Kiene
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Satzung der Gemeinde Wetschen
Uber die Festsetzung der Hebesatze fur die Grund- und Gewerbesteuer
(Hebesatzsatzung)

Auf Grund der 88 10, 58 und 111 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)
i.d.F. vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Feb-
ruar 2024 (Nds. GVBI.2024 Nr.9), des § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) i.d.F. vom 07.08.1973
(BGBI | S. 965), zuletzt geédndert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 16.12.2022 (BGBI | S. 2294)
sowie des § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) i.d.F. vom 15.10.2002 (BGBI | S. 4167), zuletzt
geéndert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 27.03.2024 (BGBI 2024 | Nr. 108) hat der Rat der Ge-
meinde Wetschen in seiner Sitzung am 17.12.2024 folgende Satzung beschlossen:

8 1 Erhebungsgrundsatz

Die Gemeinde Wetschen erhebt von dem in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz Grundsteuer nach
den Vorschriften des Grundsteuergesetzes und eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Ge-
werbesteuergesetzes.

§ 2 Hebeséatze
Die Hebesétze werden ab dem Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) fur die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf 420 v. H.
b) fir die Grundsticke (Grundsteuer B) auf 266 v. H.

2. fur die Gewerbesteuer auf 380 v. H.

8 3 Inkrafttreten

Die Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kratft.
Rehden, den 17.12.2024

Der Gemeindedirektor
Kiene

Samtgemeinde Schwaférden

Bekanntmachung der Gemeinden Affinghausen, Ehrenburg, Neuenkirchen,
Scholen, Schwafdérden und Sudwalde gem. 8 7 Abs. 2 Niedersachsisches
Grundsteuergesetz (NGrStG)

Hiermit werden die aufkommensneutralen und festgesetzten Hebeséatze der Grundsteuer B fir das
Jahr 2025 veroffentlicht:

Gemeinde Aufkommens- festgesetzter Abweichung
neutraler Hebesatz Hebesatz (%-Punkte)
Affinghausen 206% 220% 14
Ehrenburg 157% 180% 23
Neuenkirchen 247% 250% 3
Scholen 142% 160% 18
Schwaférden 204% 210% 6
Sudwalde 179% 190% 11

Schwaférden, 20.12.2024

Der Gemeindedirektor
Denker
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Gemeinde Ehrenburg

Satzung der Gemeinde Ehrenburg
Uber die Festsetzung der Hebesatze
fur die Grund- und Gewerbesteuer
(Hebesatzsatzung)

Auf Grund der 88 10, 58 und 111 des Niederséchsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)
i.d.F. vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt ge&ndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Feb-
ruar 2024 (Nds. GVBI.2024 Nr.9), des § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) i.d.F. vom 07.08.1973
(BGBI | S. 965), zuletzt geédndert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 16.12.2022 (BGBI | S. 2294)
sowie des § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) i.d.F. vom 15.10.2002 (BGBI | S. 4167), zuletzt
geandert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 27.03.2024 (BGBI 2024 | Nr. 108) hat der Rat der Ge-
meinde Ehrenburg in seiner Sitzung am 05.12.2024 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Erhebungsgrundsatz
Die Gemeinde Ehrenburg erhebt von dem in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz Grundsteuer nach
den Vorschriften des Grundsteuergesetzes und eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Ge-
werbesteuergesetzes.
§ 2 Hebeséatze

Die Hebeséatze werden ab dem Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:
1. fUr die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf 340 v. H.
2. fur die Grundstiicke (Grundsteuer B) auf 180 v. H.
3. fur die Gewerbesteuer auf 350 v. H.

§ 3 Inkrafttreten
Die Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft.

Ehrenburg, den 05. Dezember 2024

Der Gemeindedirektor Der Burgermeister
gez. Denker gez. Schumacher
Denker Schumacher

Gemeinde Neuenkirchen

Satzung der Gemeinde Neuenkirchen
Uber die Festsetzung der Hebesatze
fur die Grund- und Gewerbesteuer
(Hebesatzsatzung)

Auf Grund der 88 10, 58 und 111 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)
i.d.F. vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt ge&ndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Feb-
ruar 2024 (Nds. GVBI.2024 Nr.9), des § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) i.d.F. vom 07.08.1973
(BGBI | S. 965), zuletzt geandert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 16.12.2022 (BGBI | S. 2294)
sowie des § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) i.d.F. vom 15.10.2002 (BGBI | S. 4167), zuletzt
geandert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 27.03.2024 (BGBI 2024 | Nr. 108) hat der Rat der Ge-
meinde Neuenkirchen in seiner Sitzung am 11.12.2024 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Erhebungsgrundsatz
Die Gemeinde Neuenkirchen erhebt von dem in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz Grundsteuer

nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes und eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des
Gewerbesteuergesetzes.
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§ 2 Hebesatze
Die Hebesétze werden ab dem Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:
1. fiir die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf ~ 360 v. H.
2. fir die Grundstiicke (Grundsteuer B) auf 250 v. H.
3. fur die Gewerbesteuer auf 360 v. H.
§ 3 Inkrafttreten

Die Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kratft.

Neuenkirchen, den 11. Dezember 2024

Der Gemeindedirektor Der Birgermeister
gez. Denker gez. Meyer
Denker Meyer

Gemeinde Scholen

Satzung der Gemeinde Scholen
Uber die Festsetzung der Hebesatze
far die Grund- und Gewerbesteuer
(Hebesatzsatzung)

Auf Grund der 88 10, 58 und 111 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)
i.d.F. vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geédndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Feb-
ruar 2024 (Nds. GVBI.2024 Nr.9), des § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) i.d.F. vom 07.08.1973
(BGBI | S. 965), zuletzt geédndert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 16.12.2022 (BGBI | S. 2294)
sowie des § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) i.d.F. vom 15.10.2002 (BGBI | S. 4167), zuletzt
geandert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 27.03.2024 (BGBI 2024 | Nr. 108) hat der Rat der Ge-
meinde Scholen in seiner Sitzung am 10.12.2024 folgende Satzung beschlossen:

8 1 Erhebungsgrundsatz
Die Gemeinde Scholen erhebt von dem in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz Grundsteuer nach den
Vorschriften des Grundsteuergesetzes und eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbe-
steuergesetzes.
§ 2 Hebeséatze

Die Hebeséatze werden ab dem Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:
1. fur die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf 340 v. H.
2. fur die Grundstiicke (Grundsteuer B) auf 160 v. H.
3. fur die Gewerbesteuer auf 350 v. H.

§ 3 Inkrafttreten
Die Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft.
Scholen, den 10. Dezember 2024
Der Gemeindedirektor Der Birgermeister

gez. Denker gez. Schwenn
Denker Schwenn
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Larmaktionsplan der Gemeinde Scholen

Der Rat der Gemeinde Scholen hat in seiner Sitzung am 10.12.2024 den ,Larmaktionsplan der Ge-
meinde Scholen - 4. Runde” beschlossen.

Der Larmaktionsplan kann im Rathaus der Samtgemeinde Schwaftérden, Poststrale 157, 27252
Schwafdrden, Zimmer 21, wahrend der Dienststunden eingesehen werden. Alle Interessierten kénnen
den Larmaktionsplan einsehen und lUber dessen Inhalt Auskunft verlangen. Der Larmaktionsplan der
Gemeinde Scholen kann ebenfalls auf der Homepage der Samtgemeinde Schwaftrden unter
www.schwafoerden.de eingesehen werden.

Schwaférden, den 20.12.2024

gez. Denker
Gemeindedirektor
Gemeinde Scholen

Gemeinde Schwaférden

Satzung der Gemeinde Schwaftérden
Uber die Festsetzung der Hebesatze
far die Grund- und Gewerbesteuer
(Hebesatzsatzung)

Auf Grund der 88 10, 58 und 111 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)
i.d.F. vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geédndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Feb-
ruar 2024 (Nds. GVBI.2024 Nr.9), des § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) i.d.F. vom 07.08.1973
(BGBI | S. 965), zuletzt geédndert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 16.12.2022 (BGBI | S. 2294)
sowie des § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) i.d.F. vom 15.10.2002 (BGBI | S. 4167), zuletzt
geandert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 27.03.2024 (BGBI 2024 | Nr. 108) hat der Rat der Ge-
meinde Schwafdrden in seiner Sitzung am 17.12.2024 folgende Satzung beschlossen:

8 1 Erhebungsgrundsatz
Die Gemeinde Schwaférden erhebt von dem in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz Grundsteuer nach
den Vorschriften des Grundsteuergesetzes und eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Ge-
werbesteuergesetzes.
§ 2 Hebesatze

Die Hebesatze werden ab dem Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:
1. fur die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf 350 v. H.
2. fur die Grundstiicke (Grundsteuer B) auf 210 v. H.
3. fir die Gewerbesteuer auf 350 v. H.

§ 3 Inkrafttreten
Die Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft.
Schwaférden, den 17. Dezember 2024
Der Gemeindedirektor Der Birgermeister

gez. Denker gez. Gobberd
Denker Gobberd
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Larmaktionsplan der Gemeinde Schwaftrden

Der Rat der Gemeinde Schwafdrden hat in seiner Sitzung am 17.12.2024 den ,Larmaktionsplan der
Gemeinde Schwafdrdenn - 4. Runde” beschlossen.

Der Larmaktionsplan kann im Rathaus der Samtgemeinde Schwaférden, PoststraBe 157, 27252
Schwafdrden, Zimmer 21, wahrend der Dienststunden eingesehen werden. Alle Interessierten kénnen
den Larmaktionsplan einsehen und ber dessen Inhalt Auskunft verlangen. Der Larmaktionsplan der
Gemeinde Schwafdrden kann ebenfalls auf der Homepage der Samtgemeinde Schwafdrden unter
www.schwafoerden.de eingesehen werden.

Schwaférden, den 20.12.2024

gez. Denker
Gemeindedirektor
Gemeinde Schwafdrden

Gemeinde Sudwalde

Satzung der Gemeinde Sudwalde
Uber die Festsetzung der Hebesatze
fur die Grund- und Gewerbesteuer
(Hebesatzsatzung)

Auf Grund der 88 10, 58 und 111 des Niederséchsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)
i.d.F. vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt ge&ndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Feb-
ruar 2024 (Nds. GVBI.2024 Nr.9), des § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) i.d.F. vom 07.08.1973
(BGBI | S. 965), zuletzt geandert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 16.12.2022 (BGBI | S. 2294)
sowie des § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) i.d.F. vom 15.10.2002 (BGBI | S. 4167), zuletzt
geandert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 27.03.2024 (BGBI 2024 | Nr. 108) hat der Rat der Ge-
meinde Sudwalde in seiner Sitzung am 19.12.2024 folgende Satzung beschlossen:

8 1 Erhebungsgrundsatz
Die Gemeinde Sudwalde erhebt von dem in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz Grundsteuer nach
den Vorschriften des Grundsteuergesetzes und eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Ge-
werbesteuergesetzes.
8 2 Hebesatze

Die Hebesatze werden ab dem Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:
1. fUr die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf 350 v. H.
2. fur die Grundstlcke (Grundsteuer B) auf 190 v. H.
3. fur die Gewerbesteuer auf 350 v. H.

§ 3 Inkrafttreten
Die Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kratft.
Sudwalde, den 19. Dezember 2024
Der Gemeindedirektor Der Birgermeister

gez. Denker gez. Klusmann
Denker Klusmann
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Samtgemeinde Siedenburg

Offentliche Bekanntmachung
der Mitgliedsgemeinden
Borstel, Maasen, Mellinghausen, Flecken Siedenburg, Staffhorst
Aufkommensneutraler Hebesatz und festgesetzter Hebesatz fir 2025
gem. 8 7 Abs. 2 Nds. Grundsteuergesetz

Hiermit werden die aufkommensneutralen und festgesetzten Hebesatze der Grundsteuer B sowie die
Abweichungen fir das Jahr 2025 veréffentlicht:

Gemeinde Aufkommensneutraler Festgesetzter Abweichung
Hebesatz Hebesatz (%-Punkte)

Borstel 173 % 173 % 0

Maasen 172 % 172 % 0

Mellinghausen 214 % 214 % 0

Flecken Sieden- 260 % 260 % 0

burg

Staffhorst 141 % 141 % 0

Siedenburg, den 20.12.2024

Gemeinde Borstel Gemeinde Maasen
Der Blrgermeister Der Gemeindedirektor
Engelbart Ahrens

Gemeinde Mellinghausen Flecken Siedenburg
Der Blrgermeister Der Gemeindedirektor
Klare Ahrens

Gemeinde Staffhorst
Der Burgermeister

Guber
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Gemeinde Maasen

1. Anderungssatzung zur Satzung der Gemeinde Maasen uber die Festsetzung der
Realsteuerhebesétze (Hebesatzsatzung)

Aufgrund der 88 10, 58 und § 111 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)
vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geé&ndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08. Februar
2024 (Nds. GVBI. 2024 Nr. 9), des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) i.d.F. vom 07.08.1973 (BGBI. | S.
965), zuletzt geandert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 16.12.2022 (BGBI | S. 2294) sowie des § 16
Gewerbesteuergesetz (GewStG) in der Fassung vom 15.10.2002 (BGBI. | S. 4167), zuletzt geandert
durch Artikel 19 des Gesetzes vom 27.03.2024 (BGBI 2024 | Nr. 108) hat der Rat der Gemeinde Maa-
sen in seiner Sitzung am 05.12.2024 folgende Satzung zur Anderung der ,Satzung der Gemeinde
Maasen uber die Festsetzung der Realsteuerhebesatze® beschlossen:

Artikel |

Die Hebesatzsatzung der Gemeinde Maasen in der Fassung vom 07.09.2023 wird wie folgt geandert:

§ 1 erhalt folgende Fassung:

Die Steuersatze (Hebesatze) fir die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) fur die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 370 v. H.

b) fir die Grundsticke (Grundsteuer B) 172 v. H.

2. Gewerbesteuer 410 v. H.
Artikel Il

Die Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

Maasen, 06.12.2024 L.S. gez. Ahrens
Ahrens
(Gemeindedirektor)

Vorstehende 1. Anderungssatzung zur Satzung lber die Festsetzung der Realsteuerhebesétze der
Gemeinde Maasen ab dem Haushaltsjahr 2025 wird hiermit 6ffentlich bekannt gemacht.

Maasen, 06.12.2024

Der Gemeindedirektor
gez. Ahrens
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Gemeinde Staffhorst

1. Anderungssatzung zur Satzung der Gemeinde Staffhorst tGber die Festsetzung der
Realsteuerhebesétze (Hebesatzsatzung)

Aufgrund der 88 10, 58 und § 111 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)
vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08. Februar
2024 (Nds. GVBI. 2024 Nr. 9), des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) i.d.F. vom 07.08.1973 (BGBI. | S.
965), zuletzt gedndert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 16.12.2022 (BGBI | S. 2294) sowie des 8§ 16
Gewerbesteuergesetz (GewStG) in der Fassung vom 15.10.2002 (BGBI. | S. 4167), zuletzt geandert
durch Artikel 19 des Gesetzes vom 27.03.2024 (BGBI 2024 | Nr. 108) hat der Rat der Gemeinde
Staffhorst in seiner Sitzung am 19.12.2024 folgende Satzung zur Anderung der ,Satzung der Gemein-
de Staffhorst Uber die Festsetzung der Realsteuerhebesatze® beschlossen:

Artikel |

Die Hebesatzsatzung der Gemeinde Staffhorst in der Fassung vom 18.12.2024 wird wie folgt geén-
dert:

§ 1 erhalt folgende Fassung:
Die Steuersatze (Hebesatze) fur die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) fur die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 410 v. H.

b) far die Grundstiicke (Grundsteuer B) 141 v. H.

2. Gewerbesteuer 410 v. H.
Artikel Il

Die Satzung tritt am 01.01.2025 in Kratft.
Staffhorst, 20.12.2024 gez. Guber
L.S. Guber
(Burgermeister)

Vorstehende 1. Anderungssatzung zur Satzung (iber die Festsetzung der Realsteuerhebesétze der
Gemeinde Staffhorst ab dem Haushaltsjahr 2025 wird hiermit 6ffentlich bekannt gemacht.

Staffhorst, 20.12.2024

Der Burgermeister
gez. Guber



Amtsblatt fir den Landkreis Diepholz Nr. 37/2024 vom 23.12.2024
Seite 50

Flecken Siedenburg

1. Anderungssatzung zur Satzung des Flecken Siedenburg liber die Festsetzung der
Realsteuerhebesétze (Hebesatzsatzung)

Aufgrund der 88 10, 58 und § 111 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)
vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08. Februar
2024 (Nds. GVBI. 2024 Nr. 9), des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) i.d.F. vom 07.08.1973 (BGBI. | S.
965), zuletzt gedndert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 16.12.2022 (BGBI | S. 2294) sowie des 8§ 16
Gewerbesteuergesetz (GewsStG) in der Fassung vom 15.10.2002 (BGBI. | S. 4167), zuletzt geandert
durch Artikel 19 des Gesetzes vom 27.03.2024 (BGBI 2024 | Nr. 108) hat der Rat des Flecken Sie-
denburg in seiner Sitzung am 11.12.2024 folgende Satzung zur Anderung der ,Satzung des Flecken
Siedenburg Uber die Festsetzung der Realsteuerhebesatze” beschlossen:

Artikel |

Die Hebesatzsatzung des Flecken Siedenburg in der Fassung vom 23.11.2023 wird wie folgt gean-
dert:

§ 1 erhalt folgende Fassung:
Die Steuersatze (Hebesatze) fur die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) fur die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 400 v. H.

b) far die Grundstiicke (Grundsteuer B) 260 v. H.

2. Gewerbesteuer 400 v. H.
Artikel Il

Die Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

Maasen, 13.12.2024 L.S. gez. Ahrens
Ahrens
(Gemeindedirektor)

Vorstehende 1. Anderungssatzung zur Satzung iiber die Festsetzung der Realsteuerhebesitze des
Flecken Siedenburg ab dem Haushaltsjahr 2025 wird hiermit 6ffentlich bekannt gemacht.

Siedenburg, 13.12.2024

Der Gemeindedirektor
gez. Ahrens
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C Bekanntmachungen anderer Stellen

Kirchenamt Sulingen

4. Anderung der Friedhofsgebuihrenordnung fur den Friedhof der Evangelisch-
lutherischen Kirchengemeinde Kirchdorf in 27245 Kirchdorf; Landkreis Diepholz

Gemal § 5 der Rechtsverordnung Uber die Verwaltung kirchlicher Friedhofe (Friedhofsrechtsverord-
nung) vom 13. November 1973 (KABL. 1974 S. 1) und § 31 der Friedhofsordnung fir den Friedhof der
Ev.-luth. Kirchengemeinde Kirchdorf hat der Kirchenvorstand in seiner Sitzung 27.11.2024 folgende 4.
Anderung der Friedhofsgebiihrenordnung beschlossen:

g1
(1) & 6 Abschnitt | wird wie folgt geéndert:
9. Partnergrabstatten fir Sarge mit besonderer Gestaltung
a) fur 30 Jahre: 4.380,00 Euro
b) fur jedes Jahr der Verlangerung je Grabstéatte: 146,00 Euro
10. Partnergrabstatten fir Urnen mit besonderer Gestaltung
a) fur 30 Jahre: 4.020,00 Euro
b) fur jedes Jahr der Verlangerung je Grabstatte 134,00 Euro
§2

Schlussvorschriften

1) Die Anderung der Friedhofsgebiihrenordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung am
Tage nach lhrer 6ffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Kirchdorf, den 27.11.2024
gez. Lohmann, Vorsitzende L.S.
gez. Bachhofer, Kirchenvorstandsmitglied

Die vorstehende Anderung der Friedhofsgebiihrenordnung wird hiermit gemaR § 66 Absatz 3 Satz 1
Nr. 2 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt.

Sulingen, den 19.12.2024

Kirchenamt in Sulingen L.S.
gez. van Veldhuizen, Bevollméachtigter



Amtsblatt fir den Landkreis Diepholz Nr. 37/2024 vom 23.12.2024
Seite 52

OOWV - Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband

Der OOWV gibt folgende Anderungen bekannt:
Anlage zu den Versorgungsbedingungen
Preisregelungen des OOWV flr die Versorgung mit Trinkwasser

Gultig ab 1.Januar 2025
§ 1 Lieferungen und Leistungen

1. Trinkwasserpreis
Der Trinkwasserpreis wird nach Kubikmetern berechnet und betragt

Netto € 7% MwSt. € Brutto €
1,46/m3 0,10 1,56/ms3

2. Grundpreis
Der Grundpreis wird nach der Anschlussnennweite und der Anzahl der zu versorgenden wirtschaftli-
chen Einheiten berechnet und betragt

Netto € 7% MwSt. € Brutto €

a) Anschlusse fur unbebaute

Grundstlicke mtl. 7,93 0,56 8,49
b) Anschlisse fur bebaute Grund-

stiicke pro wirtschaftliche

Einheit im Sinne des § 2 Abs. 3

der Wasserlieferungsbeding-

ungen zur AVBWasserV mtl. 7,93 0,56 8,49
¢) Anschlisse, deren Zahler

jéhrlich aus- und eingebaut

werden mtl. 16,10 1,13 17,23
d) Anschlisse mit folgenden

Nennweiten, soweit diese fur

die erste wirtschaftliche Einheit

erforderlich werden:

50 mm mtl. 12,39 0,87 13,26

80 mm mtl. 31,72 2,22 33,94

100 mm mtl. 49,56 3,47 53,03

125 mm bis 150 mm mtl. 93,70 6,56 100,26

200 mm mtl. 198,25 13,88 212,13

Fir jede weitere wirtschaftliche Einheit wird zusatzlich der Grundpreis nach Ziffer b) berechnet.

§ 2 Leistungsentgelte fur Standrohre

Netto € 7% MwSt. € Brutto €

b) Miete pro angefangenen Monat 42,95 3,01 45,96

¢) Trinkwasserpreis pro
enthnommenem ms3 1,98 0,14 2,12
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§ 8 Inkrafttreten

Die vorstehende Fassung der Preisregelungen tritt gemanR Beschluss der Verbandsversammlung vom
04.12.2024 mit ihrer 6ffentlichen Bekanntmachung unter Aufhebung der bisherigen Preisregelungen
zum 01.01.2025 in Kraft.

O0OWYV, GeorgstralRe 4, 26919 Brake/Unterweser
Telefon 04401 / 916-0
www.oowv.de

2. Satzung zur Anderung der Satzung des Oldenburgisch-Ostfriesischen
Wasserverbandes tber die Erhebung von Verwaltungskosten
(Verwaltungskostensatzung) vom 01.11.2022

Artikel 1
Anderung der Satzung

Die Satzung des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes uber die Erhebung von Verwal-
tungskosten (Verwaltungskostensatzung) vom 01.11.2022 in der Fassung der 1. Anderungssatzung
vom 12.12.2023 wird wie folgt geandert:

l. Anderung des Kostentarifs

Die Nrn. 10 wird wie folgt geandert:

Art der Amtshandlung Einheit Gebihr
mindestens hdchstens
10 Ubersendung einer Bescheidkopie auf dem Vorgang | 6,00 € 6,00 €
Postweg

Il. Anderung der Anlage

Die Anlage wird wie folgt ergéanzt:

Gemeinde Apen Vertrag zur Ubernahme und Durchfiih-
rung der Abwasserbeseitigung der
Gemeinde Apen durch den OOWV
vom 22.11.2024.

Gemeinde Bockhorn Vertrag zur Ubernahme und Durchfiih-
rung der Abwasserbeseitigung der
Gemeinde Bockhorn durch den OOWV
vom 12.11.2024.

Stadt Schortens Vertrag zur Ubernahme und Durchfiih-
rung der Abwasserbeseitigung der
Stadt Schortens durch den OOWV
vom 25.11.2024.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.



http://www.oowv.de/
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2. Satzung zur Anderung der Satzung des Oldenburgisch-Ostfriesischen
Wasserverbandes tUber die Erhebung von Abgaben fir die dezentrale

Schmutzwasserbeseitigung (Abgabensatzung dezentrale Schmutzwasserbeseitigung)

vom 01.11.2022

Artikel 1
Anderung der Satzung

Die Satzung des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes lber die Erhebung von Abgaben fiir
die dezentrale Schmutzwasserbeseitigung (Abgabensatzung dezentrale Schmutzwasserbeseitigung)
vom 01.11.2022 in der Fassung der 1. Anderungssatzung vom 12.12.2023 wird wie folgt geandert:

Anderung von § 5

8§ 5 wird wie folgt geandert:

Abs.

Abs.

Abs.

Abs.

Abs.

Abs.

1 wird wie folgt neu gefasst:

Die Grundgebuhr je Abfuhr aus abflusslosen Sammelgruben und Kleinklaranlagen sowie fir
durch den Gebuhrenpflichtigen verursachte vergebliche Anfahrten der Entsorgungsfahrzeuge be-
tragt fur Abfuhren montags bis freitags, aul3er an gesetzlichen Feiertagen, 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr
98,93 Euro.

2 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:

Die Grundgebihr je Abfuhr aus abflusslosen Sammelgruben und Kleinklaranlagen sowie fir
durch den Gebuhrenpflichtigen verursachte vergebliche Anfahrten der Entsorgungsfahrzeuge be-
tragt fur Abfuhren aul3erhalb der in Abs. 1 genannten Zeiten 197,86 Euro.

2 wird durch folgenden Satz 3 ergénzt:

Bei Notentsorgungen innerhalb von 24 Stunden betréagt die Grundgebihr 197,86 Euro, unabhan-
gig von der Zeit der Abfuhr.

3 wird wie folgt neu gefasst:

Die Mengengebihr betragt fir Schmutzwasser aus abflusslosen Sammelgruben 19,87 Euro pro
Kubikmeter Schmutzwasser.

4 wird wie folgt neu gefasst:

Die Mengengebihr betragt fur Fékalschlamm aus Kleinklaranlagen 61,57 Euro pro Kubikmeter
Fakalschlamm.

5 wird wie folgt neu gefasst:

Die Entsorgungsgebuhr fur die Behandlung von Inhalten mobiler Toiletten mit Sanitdrzusatzen
(z. B. Chemietoiletten, ,Dixi“-Toiletten, Bautoiletten) betragt 61,57 EUR je angefangener m3.

Anderung der Anlage

Die Anlage wird wie folgt ergéanzt:

Gemeinde Apen Vertrag zur Ubernahme und Durchfiihrung der

Abwasserbeseitigung der Gemeinde Apen
durch den OOWYV vom 22.11.2024.

Gemeinde Bockhorn Vertrag zur Ubernahme und Durchfilhrung der

Abwasserbeseitigung der Gemeinde Bockhorn
durch den OOWV vom 12.11.2024.

Stadt Schortens Vertrag zur Ubernahme und Durchfilhrung der

Abwasserbeseitigung der Stadt Schortens
durch den OOWV vom 25.11.2025.
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Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

2. Satzung zur Anderung der Satzung Uber die Abwalzung der Abwasserabgabe des
Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes vom 01.11.2022

Artikel 1
Anderung der Satzung

Die Satzung des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes tber die Abwalzung der Abwasser-
abgabe vom 01.11.2022 in der Fassung der 1. Anderungssatzung vom 12.12.2023 wird wie folgt ge-
andert:

Die Anlage wird wie folgt erganzt:

Gemeinde Apen Vertrag zur Ubernahme und Durchfiihrung
der Abwasserbeseitigung der Gemeinde
Apen durch den OOWV vom 22.11.2024.

Gemeinde Bockhorn Vertrag zur Ubernahme und Durchfiihrung
der Abwasserbeseitigung der Gemeinde
Bockhorn durch den OOWYV vom
12.11.2024.

Stadt Schortens Vertrag zur Ubernahme und Durchfiihrung
der Abwasserbeseitigung der Stadt
Schortens durch den OOWV vom
25.11.2024.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

1. Satzung zur Anderung der Satzung des Oldenburgisch-Ostfriesischen
Wasserverbandes lUber die dezentrale Schmutzwasserbeseitigung des Oldenburgisch
Ostfriesischen Wasserverbandes vom 12.12.2023

) Artikel 1
Anderung der Satzung

Die Satzung des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes Uber die dezentrale Schmutzwas-
serbeseitigung vom 12.12.2023 wird wie folgt geandert:

. Anderungvon §5
§ 5 wird wie folgt geandert:
Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:

,Eine aufgrund § 57 WHG erteilte Genehmigung ersetzt im Ubrigen nicht die Entw&sserungsge-
nehmigung nach dieser Satzung.“




Amtsblatt fir den Landkreis Diepholz Nr. 37/2024 vom 23.12.2024
Seite 56

II.  Anderungvon §7
§ 7 wird wie folgt geandert:
Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:
,Er kann Untersuchungen der Beschaffenheit des Schmutzwassers und des in Kleinklaranlagen
anfallenden Schlamms verlangen, sofern dies zur Entscheidung tber eine Untersagung der Ent-

wasserung erforderlich erscheint.”

. Anderung der Anlage

Gemeinde Apen Vertrag zur Ubernahme und Durchfiih-
rung der Abwasserbeseitigung der Ge-
meinde Apen durch den OOWYV vom
22.11.2024

Gemeinde Bockhorn Vertrag zur Ubernahme und Durchfiih-
rung der Abwasserbeseitigung der Ge-
meinde Bockhorn durch den OOWV
vom 12.11.2024.

Stadt Schortens Vertrag zur Ubernahme und Durchfiih-
rung der Abwasserbeseitigung der Stadt
Schortens durch den OOWYV vom
25.11.2024.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

2. Satzung zur Anderung der Satzung des Oldenburgisch-Ostfriesischen
Wasserverbandes lUber die Erhebung von Abgaben flr die zentrale
Schmutzwasserbeseitigung (Abgabensatzung zentrale Schmutzwasserbeseitigung)
fur das Gebiet der Stadt Twistringen vom 01.11.2022

Artikel 1
Anderung der Satzung

Die Satzung des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes Uber die Erhebung von Abgaben fiir
die zentrale Schmutzwasserbeseitigung (Abgabensatzung zentrale Schmutzwasserbeseitigung) fur
das Gebiet der Stadt Twistringen vom 01.11.2022 in der Fassung der 1. Anderungssatzung vom
12.12.2023 wird wie folgt gedndert:

I.  Anderung von §5
8 5 wird wie folgt geandert:
Abs. 3 wird wie folgt neu gefasst:

Die Mengengebuhr betragt 3,87 Euro pro Kubikmeter Schmutzwasser.
Il.  Anderung von § 13

§ 13 wird wie folgt neu gefasst:

Der Beitragssatz betragt 5,81 Euro je m?2 nach § 12 maf3geblicher Flache.
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Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

2. Satzung zur Anderung der Satzung des Oldenburgisch-Ostfriesischen
Wasserverbandes Uber die Erhebung von Abgaben fur die zentrale
Abwasserbeseitigung (Abgabensatzung zentrale Abwasserbeseitigung) fir das Gebiet
der Stadt Bassum vom 01.11.2022

) Artikel 1
Anderung der Satzung

Die Satzung des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes tber die Erhebung von Abgaben fir
die zentrale Abwasserbeseitigung (Abgabensatzung zentrale Abwasserbeseitigung) fur das Gebiet der
Stadt Bassum vom 01.11.2022 in der Fassung der 1. Anderungssatzung vom 12.12.2023 wird wie
folgt geandert:

Anderung von § 13

8§ 13 wird wie folgt neu gefasst:

(1) Der Beitragssatz fur Schmutzwasser betragt 9,51 Euro je m2 nach 8 12 malf3geblicher
Flache.

(2) Der Beitragssatz fur Niederschlagswasser betragt 3,34 Euro je m2 nach § 12 maf3gebli-
cher Flache.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

2. Satzung zur Anderung der Satzung des Oldenburgisch-Ostfriesischen
Wasserverbandes lUber die Erhebung von Abgaben fir die zentrale
Niederschlagswasserbeseitigung (Abgabensatzung Niederschlagswasserbeseitigung)
fur das Gebiet der Stadt Twistringen vom 01.11.2022

Artikel 1
Anderung der Satzung

Die Satzung des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes tber die Erhebung von Abgaben fiir
die zentrale Niederschlagswasserbeseitigung (Abgabensatzung Niederschlagswasserbeseitigung) fur
das Gebiet der Stadt Twistringen vom 01.11.2022 in der Fassung der 1. Anderungssatzung vom
12.12.2023 wird wie folgt geandert:

Anderung von § 10

§ 10 wird wie folgt neu gefasst:

Der Beitragssatz betragt 3,82 Euro je m2 nach § 9 maf3geblicher Flache.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.
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AbwasserVerband

Haushaltssatzung des AbwasserVerbandes fur das Wirtschaftsjahr 2025
Aufgrund der 88 16 und 4 der Verbandsordnung sowie § 16 Abs. 3 des Niedersachsischen Gesetzes
Uber die Kommunale Zusammenarbeit (NKomZG) hat die Verbandsversammlung des AbwasserVer-
bandes in der Sitzung am 12. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1
Der Wirtschaftsplan fur das Wirtschaftsjahr 2025 wird

1. im Erfolgsplan
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der Ertrage auf 13.822 T€
1.2 der Aufwendungen auf 13.526 T€
1.3 der aul3erordentlichen Ertrage auf 0,-T€
1.4 der aul3erordentlichen Aufwendung auf 0,-T€

2.im Vermdgenplan
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 die Mittelbereitstellung fir Investitionstatigkeit auf 2.032 T€
2.2 der Mittelverwendung fur Investitionstatigkeit auf 3.975 T€
2.3 die Entnahme liquider Mittel fir Finanzierungstatigkeit auf 1.943 T€
2.4 der Darlehnstilgung fur Finanzierungstatigkeit auf 0T€
festgesetzt.

§2

Kredite fur Investitionen und Investitionsforderungsmafinahmen werden nicht veranschlagt.
§3

Der Hochstbetrag, bis zu dem im Wirtschafsjahr 2025 Liquiditatskredite zur rechtzeitigen Leistung von
Auszahlungen in Anspruch genommen werden durfen, wird auf 1.000 T€ festgesetzt.

§4
Eine Verbandsumlage nach 8§ 17 der Verbandsordnung wird nicht erhoben.
Weyhe, den 12.12.2024
gez. Frank Seidel
stellv. Geschéftsfiihrer
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

2.1 Die vorstehende Haushaltssatzung fir das Wirtschaftsjahr 2025 wird hiermit 6ffentlich bekannt
gemacht.

2.2 Der Landkreis Diepholz hat mit Verfiugung vom 10.12.2024 erklart, dass er die Haushaltssat-
zung des Abwasser Verbandes fur das Haushaltsjahr 2025 nicht beanstanden werde. Geneh-
migungspflichtige Teile enthélt die Haushaltssatzung nicht.
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2.3 Der Wirtschaftsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 06.01.2025 bis zum
10.01.2025 beim AbwasserVerband, Leester Str. 139, 28844 Weyhe wéahrend der Offnungszei-
ten zur Einsichtnahme 6ffentlich aus.

Weyhe, den 12.12.2024

gez. Frank Seidel
stellv. Geschéftsfihrer

18. Satzung zur Anderung der
Abwasserbeseitigungsabgabensatzung
des Zweckverbandes ,,AbwasserVerband“

Aufgrund der 88 10, 58 und 111 Abs. 1 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes
(NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. 2010 S. 576), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 08.02.2024 (Nds. GVBI 2024 Nr. 9) und der 88 5, 6, 6a und 8 des Niederséchsischen Kommu-
nalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20.04.2017 (Nds. GVBI. 2017
S. 121), geandert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBI. S. 589) hat die Ver-
bandsversammlung des AbwasserVerbandes in der Sitzung am 12. Dezember 2024 folgende Ande-
rungssatzung der Satzung beschlossen:

Artikel |
Im § 14 ,Gebihrensatz” wird die Zahl 3,28 € durch die Zahl 3,64 € ersetzt.

Im § 5 ,Beitragssatz* Buchstabe a) wird die Zahl 11,10 €/gm durch die Zahl 14,80 €/gm ersetzt.

Im § 11 ,Kostenerstattungsanspruch® wird unter Abs. 1 Buchstabe a), Doppelbuchstabe aa) die Zahl
1950 € durch die Zahl 2350 € und die Zahl 140 € durch die Zahl 210 € ersetzt.

Im § 11 ,Kostenerstattungsanspruch® wird unter Abs. 1 Buchstabe a), Doppelbuchstabe bb) die Zahl
8500 € durch die Zahl 10750 € und die Zahl 60 € durch die Zahl 79 € ersetzt.

Im § 19 ,Gebuhrenmallstab und Gebuhrensatz* wird die Zahl 22,30 € durch die Zahl 50,60 € je Ku-
bikmeter aus abflusslosen Sammelgruben abgefahrenen Abwassers und die Zahl 60,80 € durch die
Zahl 95,80 € je Kubikmeter aus Kleinklaranlagen abgefahrenen Fakalschlamms ersetzt.

Artikel Il
Die 18. Satzung zur Anderung der Abwasserbeseitigungsabgabensatzung des Zweckverbandes
»<AbwasserVerband® tritt zum 01.01.2025 in Kraft.
Weyhe, 12.12.2024
gez. Frank Seidel

Frank Seidel
stellv. Geschaftsfihrer
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Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN)

Erlass einer allgemeinen Vorschrift in Form einer Satzung

Die Verbandsversammlung des Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) hat
in ihrer Sitzung am 19. Dezember 2024 den Erlass einer Allgemeinen Vorschrift im Sinne von Artikel 3
Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 in Form einer Satzung des ZVBN Uber die Festsetzung
des Deutschlandtarifs als Héchsttarif im Kalenderjahr wie nachfolgend beschlossen.

Die allgemeine Vorschrift in Form einer Satzung wird gemafR § 11 Absatz 3 Niedersachsisches Kom-
munalverfassungsgesetz (NKomVG) unter folgendem Link: https://www.zvbn.de/bibliothek/ auf der
Homepage des ZVBN bereitgestellt.

Bremen, den 20. Dezember 2024

Reiner Bick
stellv. Geschéftsfiuhrer


https://www.zvbn.de/bibliothek/
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Allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Absatz 2
der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007*
des Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN)
Uber die Festsetzung des Deutschlandtickets als Hochsttarif
im Kalenderjahr 2025

Zur Fortfihrung des Deutschlandtickets haben Bund und Lander im Rahmen von Muster-Richtlinien
zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im offentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit
dem Deutschlandticket im Jahr 2025 aus Bundes- und Landesmitteln vom 7. Oktober 2024 (im Fol-
genden: Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2025) Malstdbe zur einheitlichen Ermittlung des mit der
Einflhrung des Deutschlandtickets verbundenen Ausgleichs abgestimmt. Die Muster-Richtlinien
Deutschlandticket 2025 basieren auf den Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben
im OPNV im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2024.

Die Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2025 regeln die Ausreichung der Finanzmittel durch die Lan-
der an die Aufgabentrager und Aufgabentragerorganisationen des Schienenpersonennahverkehrs
(SPNV) sowie des allgemeinen offentlichen Personennahverkehrs (allgemeiner OPNV). Die Muster-
Richtlinien Deutschlandticket 2025 sind von den Landern jeweils noch an die konkreten Verhéltnisse
vor Ort anzupassen und umzusetzen. Die wesentlichen Teile der bundesweit abgestimmten Muster-
Richtlinien Deutschlandticket 2025 sind verbindlich und bundesweit einheitlich umzusetzen.

Den Aufgabentragern obliegt es, auf dieser Basis den Ausgleich der Auswirkungen des Deutschland-
tickets im Verhaltnis zu den Verkehrsunternehmen des allgemeinen OPNV nach MaRgabe der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1370/2007 im Rahmen offentlicher Dienstleistungsauftrdge oder allgemeiner Vor-
schriften zu regeln.

Um die Umsetzung des Deutschlandtickets im allgemeinen OPNV in seinem Zustandigkeitsgebiet zum
1. Januar 2025 sowie eine rechtskonforme Finanzierung hierflr zu gewahrleisten, erlasst der Zweck-
verband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) eine allgemeine Vorschrift im Sinne von
Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 in Form einer Satzung. Die allgemeine Vor-
schrift regelt rechtsverbindlich die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung der im Linienbliindel Ammerland
Sud tatigen Verkehrsunternehmen des allgemeinen OPNV zur Anerkennung des Deutschlandtickets
sowie im Gegenzug einen Ausgleich der hierdurch entstehenden finanziellen Nachteile nach MaRRgabe
der Richtlinie Uber die Gewéahrung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben
im offentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Kalenderjahr
2025 in Niedersachsen vom 12. November 2024 (im Folgenden: Richtlinie Billigkeitsleistungen
Deutschlandticket OPNV 2025). Hierdurch werden die Vorgaben zum Deutschlandticket bezogen auf
das Zustandigkeitsgebiet des ZVBN umgesetzt.

Die allgemeine Vorschrift gilt im ZVBN-Gebiet fur das Linienblindel Ammerland Sid, da die Verkehrs-
leistungen dort noch eigenwirtschaftlich erbracht werden. Mit der allgemeinen Vorschrift soll somit eine
Rechtsgrundlage geschaffen werden, um die hierfiir vom Land Niedersachsen dem ZVBN bereitge-
stellten Mittel unter Wahrung der Eigenwirtschaftlichkeit im Linienblindel Ammerland Sid weiterzulei-
ten. Alle Ubrigen Verkehrsleistungen im ZVBN-Gebiet werden gemeinwirtschaftlich erbracht, sodass
die Umsetzung und Finanzierung des Deutschlandtickets im Ubrigen flachendeckend tiber die beste-
henden o6ffentliche Dienstleistungsauftrage geregelt werden.

Satzung
§1
Rechtsgrundlagen
Auf Grundlage von § 8 Absatz 3 und § 8a Absatz 1 Satze 2 und 3 des Personenbeférderungsgesetzes
(PBefG), Artikel 4 und 5 des Niederséchsischen Nahverkehrsgesetzes (NNVG) in Verbindung mit dem

Staatsvertrag zwischen dem Land Niedersachsen und der Freien Hansestadt Bremen tber Zweckver-
bande, offentlich-rechtliche Vereinbarungen, kommunale Arbeitsgemeinschaften und Wasser- und

B VERORDNUNG (EG) Nr. 1370/2007 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 23. Oktober
2007 uber offentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Stra3e und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr.
1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABI. L 315/1) in der Fassung der Verordnung (EU) 2016/2338 DES EUROPAI-
SCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 14. Dezember 2016 zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 hinsicht-
lich der Offnung des Marktes fiir inlandische Schienenpersonenverkehrsdienste (ABI. L 354/22).
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Bodenverbadnde vom 23. Februar 1971 und der Verbandssatzung fur den Zweckverband Verkehrsver-
bund Bremen / Niedersachsen (ZVBN), sowie Artikel 3 Absatz 2 in Verbindung mit Art. 2 Buchstabe 1)
der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erlasst der ZVBN die nachfolgende allgemeine Vorschrift zur
Festsetzung des Deutschlandtickets als Hochsttarif im allgemeinen offentlichen Personennahverkehr
(allgemeiner OPNV) und zur Gewahrung von Ausgleichsleistungen fiir finanzielle Nachteile im Zu-
sammenhang mit der Beférderung von Fahrgasten mit einem Deutschlandticket im Kalenderjahr 2025

1)

(@)

3)

)

§2
Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung

Alle Verkehrsunternehmen, die im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift (dazu Absatz 3)
offentliche Personenverkehrsdienste des allgemeinen OPNV erbringen, sind verpflichtet, wahrend
der Laufzeit dieser allgemeinen Vorschrift (dazu 8§ 7) das Deutschlandticket im Sinne des
89 Absatz1l des Regionalisierungsgesetzes (RegG) als Hochsttarif gemal  Arti-
kel 3 Absatz 2 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 gemaR den Vorgaben dieser allgemeinen Vor-
schrift entsprechend Absatz 2 anzuerkennen (im Folgenden Tarifanerkennung oder Tarifanerken-
nungspflicht).

Die Tarifanerkennung im Sinne von Absatz 1 beinhaltet die Beférderung von Fahrgésten mit ei-
nem gultigen Deutschlandticket zu den bundesweit einheitlich geltenden Tarifbedingungen gemar
den  Tarifbestimmungen Deutschlandticket in  der jeweils geltenden Fassung
(https://infoportal.mobil.nrw/koordinierungsrat.html), ohne dass den Fahrgasten hierfir zuséatzliche
Kosten entstehen. Die Anerkennung des Deutschlandtickets verpflichtet die Verkehrsunternehmen
nicht zum Vertrieb. Die Verkehrsunternehmen sind im Zusammenhang mit der Anerkennung des
Deutschlandtickets zudem berechtigt und verpflichtet, an der Einnahmeaufteilung fir das Deutsch-
landticket (vergleiche Beschlussfassung fur ein bundesweites Clearingverfahren zur Zuscheidung
der Einnahmen aus dem Deutschlandticket auf Basis des Leipziger Modellansatzes in der jeweils
geltenden Fassung (https://infoportal.mobil.nrw/koordinierungsrat.html)) teilzunehmen. Entspre-
chend sind die hierfur erforderlichen Daten bereitzustellen, bestehende Einnahmenanspriiche
vollumfénglich geltend zu machen und gegebenenfalls diese Anspriiche Uberschie3enden Ein-
nahmen abzugeben. Wenn durch die Fahrgeldzuscheidungen aus dem Deutschlandticket kein
Nachteilsausgleich in Anspruch genommen werden muss, ist der den Soll-Einnahmewert des je-
weiligen Jahres gemaR der Richtlinie Billigkeitsleistungen Deutschlandticket OPNV 2025 (iberstei-
gende Betrag abzufiihren. Konkretisierungen und ausfiihrende Bestimmungen zum Leipziger Mo-
dellansatz und der Einnahmeaufteilung sind entsprechend zu beachten. Die Verkehrsunterneh-
men sind zudem verpflichtet, wenn und soweit im Zusammenhang mit der Tarifanerkennung er-
forderlich, Tarifgenehmigungsantrage fur das Deutschlandticket selbst zu stellen oder bei entspre-
chenden Tarifantrdgen Dritter mitzuwirken und keine Einwénde hiergegen vorzubringen. Sie ha-
ben in dem méglichen und erforderlichen Umfang an der bundesweit einheitlichen Umsetzung des
Deutschlandtickets mitzuwirken und keine Einwénde hiergegen vorzubringen. Die Umsetzung des
Deutschlandtickets entsprechend den bundesweit abgestimmten Kontrollmerkmalen ist technisch
unter Einsatz entsprechender Kontrollgerdte zu gewabhrleisten; die bundesweit abgestimmten
Eckpunkte zur Kontrolle des Deutschlandtickets sind einzuhalten.

Der Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift erstreckt sich geografisch auf das Linienbtindel
Ammerland Sud, mithin den Verlauf samtlicher darin enthaltenen Linien(abschnitte), fir die der
ZVBN unter Beriicksichtigung von bestehenden Regelungen zur Ubertragung von Zustandigkeiten
mit benachbarten zustandigen Behérden die Befugnis als zustandige Behorde im Sinne des Arti-
kel 2 Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 fiir den allgemeinen OPNV innehat.

§3
Ausgleichsleistungen

Die Verkehrsunternehmen haben nach Mal3gabe dieser allgemeinen Vorschrift Anspruch auf
Ausgleichsleistungen fir die ihnen durch die Anerkennung des Deutschlandtickets entstehenden
finanziellen Nachteile. Die finanziellen Nachteile ergeben sich dabei aus einer Gegeniiberstellung
der Situation mit Anerkennung des Deutschlandtickets (Mit-Fall) und der Situation mit Anwendung
der bis dahin geltenden Tarife (Ohne-Fall) unter Beriicksichtigung samtlicher hiermit jeweils ver-
bundenen positiven und negativen Effekte.
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(2) In Bezug auf die Ermittlung der Hohe der Ausgleichsleistungen gelten die Nummern 5.4.1 bis
5.4.6 der Richtlinie Billigkeitsleistungen Deutschlandticket OPNV 2025.

(3) Bei der Gegeniiberstellung nach Absatz 1 sind insbesondere die nachfolgenden Grundsétze zu
beachten.

1. Fur neu eingefiihrte verkehrliche Angebote, fiir die keine Referenzwerte in den Monaten Ja-
nuar 2019 bis Dezember 2019 ermittelt werden kdnnen, ist zur Ermittlung der Soll-Einnahmen
ausnahmsweise die Nutzung von Ist-Daten des Kalenderjahres 2022 zulassig. Sofern keine
Werte aus den Vorjahren bestehen, sind validierte Prognosedaten zulassig. Diese Prognose-
daten mussen unter Berlcksichtigung der tatsédchlichen Ist-Daten zur Nutzung mit dem
Deutschlandticket und der preislichen Elastizitat beim Nachweisverfahren validiert werden. Zu
den Fahrgeldeinnahmen zé&hlen nach Nr. 5.4.1.1 der Richtlinie Billigkeitsleistungen Deutsch-
landticket OPNV 2025 auch die theoretischen Fahrgeldeinnahmen der ausgegebenen Fahr-
ausweise, fir die aufgrund von Zahlungsausfallen keine tatséachlichen Fahrgeldeinnahmen er-
zielt wurden. Einnahmen aus dem durch Beschluss des Koordinierungsrates festgelegten
bundeseinheitlichen Vertriebsanreiz fir Deutschlandtickets, Deutschland-Jobtickets und das
Deutschland-Semesterticket sind von den tatsachlichen Fahrgeldeinnahmen im Kalenderjahr
2025 nach Nr. 5.4.1.2 der Richtlinie Billigkeitsleistungen Deutschlandticket OPNV 2025 abzu-
ziehen.

2. Bestehende Ausgleichsregelungen fur sonstige Tarifma3nahmen bleiben unberlhrt. Dies gilt
insbesondere fiir den gesetzlichen Ausgleichsanspruch nach den 8§ 228 ff. SGB IX. Dies gilt
gleichermalRen auch fir weitere bestehende Tarifvorgaben und darauf bezogene Ausgleichs-
regelungen des ZVBN oder Dritter, die fir das Verkehrsunternehmen Geltung beanspruchen.
Bestehen mehrere Ausgleichsregelungen nebeneinander, insbesondere bei Tarifvorgaben im
Rahmen verschiedener allgemeiner Vorschriften, ist sicherzustellen, dass Ausgleichsleistun-
gen fiur dieselbe Tarifvorgabe nicht mehrfach gewéahrt werden. Hierzu sind die jeweiligen Ta-
rifvorgaben und die hierfir gewahrten Ausgleichsleistungen im Rahmen der Nachweisfiihrung
(dazu § 4) jeweils getrennt und nachvollziehbar darzustellen.

3. Der ZVBN kann kinftig auch zuséatzliche Tarifvorgaben und Ausgleichsregelungen treffen.

4. Von den ausgleichsfahigen Mindereinnahmen sind die im direkten urséchlichen Zusammen-
hang mit der Einfihrung des Deutschlandtickets vermiedenen oder ersparten Aufwendungen
aus dem Vertrieb des bisherigen Tarifsortiments nach MalRgabe von Nr. 5.4.5 der Richtlinie
Billigkeitsleistungen Deutschlandticket OPNV 2025 in Abzug zu bringen

(4) Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift sind der Hohe nach begrenzt auf den
finanziellen Nettoeffekt nach Artikel 3 Absatz 2, Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 6 Absatz 1 in Ver-
bindung mit dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Diesbezlglich gilt:

1. Der finanzielle Nettoeffekt fir die Erflllung der Tarifpflicht aus dieser allgemeinen Vorschrift
entspricht nach dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 der Summe aller (positiven
und negativen) Auswirkungen aus der Erfillung der Tarifpflicht im Geltungsbereich dieser all-
gemeinen Vorschrift in Bezug auf das Deutschlandticket. FlUr die Ermittlung des finanziellen
Nettoeffekts ist somit eine Aufstellung aller Auswirkungen auf die Kosten und Einnahmen vor-
zunehmen. Bei den Auswirkungen auf die Einnahmen erfolgt eine Gegeniiberstellung der Dif-
ferenz des Mit-Falls und des Ohne-Falls entsprechend Absatz 1. Weitergehende Auswirkun-
gen auf die Einnahmen kdnnen bericksichtigt werden, soweit diese im Einzelfall nachweisbar
sind. Die Auswirkungen auf die Kosten (Ausgaben) richten sich ebenfalls nach Absatz 1.

2. Die Anforderungen des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 werden vorliegend wie
folgt gewahrleistet:

a. Die Vorgaben zur Trennungsrechnung gemafR Nummer 5 des Anhangs der Verordnung
(EG) Nr. 1370/2007 sind einzuhalten.

b. Im Hinblick auf den angemessenen Gewinn nach Nummer 6 des Anhangs der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 gilt Nummer 4.
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)
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Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift diirfen nicht zu einer Uberkom-
pensation im Sinne des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 fuhren. Die Vermeidung
einer Uberkompensation wird unter Beachtung der Vorgaben von Nummer 6 des Anhangs in
Bezug auf den angemessenen Gewinn wie folgt gewahrleistet: Die Uberkompensationskon-
trolle ist jahrlich durchzufuhren. Die Ausgleichsleistung darf den finanziellen Nettoeffekt aus
der Tarifanerkennung des Deutschlandtickets nicht Gibersteigen; sie ist begrenzt auf die Hohe,
bei der ein angemessener Gewinn von 4,5 Prozent vom Umsatz fur die zugrunde liegenden
Verkehrsdienste erreicht wird. Zum Nachweis einer nicht vorhandenen Uberkompensation ist
eine unternehmensindividuelle Aufstellung Uber die Berechnung des finanziellen Nettoeffekts
aus der Erflllung der Tarifpflicht im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift in Bezug
auf das Deutschlandticket entsprechend Absatz 5 Nummer 1 differenziert nach gemeinwirt-
schaftlichen Verkehren und eigenwirtschaftlichen Verkehren bis zum 31. Januar 2027 vorzu-
legen. Als Ergebnis der Aufstellung ist unter Beriicksichtigung der Ausgleichsleistungen nach
MaRgabe dieser allgemeinen Vorschrift die nicht erfolgte Uberkompensation auszuweisen. Die
Richtigkeit dieser Aufstellung ist bezogen auf jeden eigenwirtschaftlichen Verkehr von einem
Steuerberater oder Wirtschaftspriifer zu bescheinigen. Sollte im Einzelfall dennoch eine Uber-
kompensation festgestellt werden, hat das Verkehrsunternehmen den tberkompensierenden
Betrag zur Vermeidung einer unzulassigen Beihilfe einschlieflich Zinsen ab dem Eintritt der
Uberkompensation zuriickzuzahlen.

§4
Darlegungs- und Nachweispflichten

Das Verkehrsunternehmen tréagt die Darlegungs- und Nachweispflicht flr sédmtliche in dieser
allgemeinen Vorschrift geregelten Voraussetzungen und Anforderungen an die Gewéhrung
der Ausgleichsleistungen bezogen auf den geografischen Geltungsbereich gemaf § 2 Absatz
3. Es ist verpflichtet, samtliche fur die Durchfuhrung dieser allgemeinen Vorschrift erforderli-
chen Angaben vollstandig und wahrheitsgemaf zu machen.

Die Verkehrsunternehmen sind verpflichtet, jeweils bis zum 20. eines Monats fur den Vormonat
alle selbst oder im Namen des Verkehrsunternehmen erfolgten Verkaufe des Deutschlandtickets
unmittelbar an die in Nummer 6.3 der Richtlinie Billigkeitsleistungen Deutschlandticket OPNV
2025 benannte Clearingstelle zu melden. Die Verkehrsunternehmen werden verpflichtet, die
selbst oder im Namen des Verkehrsunternehmen erfolgten Verkaufe der tibrigen Fahrausweise
bis zum 50. Tag nach Ende eines Monats unmittelbar an die in Nummer 6.3 der Richtlinie Billig-
keitsleistungen Deutschlandticket OPNV 2025 benannte Clearingstelle zu melden. Die Ver-
kehrsunternehmen werden verpflichtet, die vorlaufigen Soll-Einnahmen inklusive tariflicher Fort-
schreibung gemaR Richtlinie Billigkeitsleistungen Deutschlandticket OPNV 2025 an die in
Nummer 6.3 der Richtlinie Billigkeitsleistungen Deutschlandticket OPNV 2025 benannte Clea-
ringstellte einmalig monatsscharf fir das gesamte Kalenderjahr 2024 bis zum 20. Februar 2025
zu melden. Die Meldung muss den technischen Voraussetzungen entsprechen, die von der in
Nummer 6.3 der Richtlinie Billigkeitsleistungen Deutschlandticket OPNV 2025 benannten Clea-
ringstelle vorgegeben werden (https://infoportal.mobil.nrw/koordinierungsrat.html). Die Ver-
kehrsunternehmen kénnen sich eines Dritten bedienen, der die Meldung im Namen der Ver-
kehrsunternehmen vornimmt. Der ZVBN erhélt eine Abschrift der Meldung.

Far die Antragstellung des ZVBN beim Land Niedersachsen gemals Nummer 7.1 der Richtlinie
Billigkeitsleistungen Deutschlandticket OPNV 2025 am 30. September 2025 sind von den
Verkehrsunternehmen fristgerecht vorzulegen:

1. Berechnungen oder eine Prognose der Héhe der voraussichtlichen Ausgleichsleistungen
auf Grundlage der in Nummer 5.4 der Richtlinie Billigkeitsleistungen Deutschlandticket
OPNV 2025 genannten Berechnungsmethode;

2. Prognosen der Verbundorganisationen tber die Minderungen gemafR Nummer 5.4.1 der
Richtlinie Billigkeitsleistungen Deutschlandticket OPNV 2025 sowie weitere begriindete
Unterlagen; sofern entsprechende Daten von der Verbundorganisation nicht zur Verfu-
gung gestellt werden, hat das Verkehrsunternehmen entsprechende Prognosen und be-
grundende Daten selbst vorzulegen.
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(4) Vorzulegen sind endgiiltig bis zum 30. September 2026 die nachfolgend aufgefiihrten Daten
und Nachweise (Daten fur den Nachweis des ZVBN gegeniber dem Land Niedersachsen bis
zum 31. Marz 2027 nach Nummer 6.4 der Richtlinie Billigkeitsleistungen Deutschlandticket
OPNV 2025). Auf Anforderung sind die zugrundeliegenden Daten und Berechnungen offenzu-
legen. Soweit bezogen auf die Vorlage der endgtiltigen Daten und Nachweise das endgultige
Ergebnis der jeweiligen Einnahmenaufteilung maf3geblich ist, dies jedoch zum 30. September
2026 noch nicht vorliegt, wird der zu diesem Zeitpunkt letztverfligbare Stand der Einnahmen-
aufteilung (jedoch nicht alter als einen Monat) zugrunde gelegt; eine spatere Korrektur findet
ungeachtet der Pflicht zum Nachreichen von Testaten nicht statt.

1. Fir den Referenzzeitraum von Januar 2019 bis Dezember 2019 sind die nachfolgenden
Daten und Nachweise vorzulegen:

a. die Fahrgeldeinnahmen in diesem Zeitraum fur jeden Tarifbereich (Verbundtarife,
Ubergangstarife, landesweite Tarife, Haustarife), in dem das Verkehrsunternehmen
tatig ist;

b. die fur den jeweiligen Monat dem Verkehrsunternehmen zugeordneten Fahrauswei-
se und Erlose differenziert nach der jeweiligen Kartenart und Preisstufe sowie die
Hohe des Tarifs. Zusatzlich anzugeben ist der Umfang der Betriebsleistungen im
Referenzzeitraum von Januar 2019 bis Dezember 2019 in Soll-Fahrplan-Kilometern;

c. Bestédtigungen der Verbundorganisationen Uber die aufgeteilten Einnahmen der Mo-
nate Januar bis Dezember 2019 und die Einnahmenaufteilung sowohl fir die hoch-
gerechneten als auch fir die tatséchlichen Fahrgeldeinnahmen fir das Kalenderjahr
2025; hinzuzufiigen sind auch betragsmaRige Erldsminderungen aus Vertriebsprovi-
sionen;

d. Nachweise Uber ausgegebene Fahrausweise, fir die aufgrund von Zahlungsausfal-
len keine Fahrgeldeinnahmen erzielt wurden (Zahlungsausfalle).

2. Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen auf den Zeitraum Januar 2025 bis Dezem-
ber 2025 hochgerechneten tatsachlichen Fahrgeldeinnahmen sind vorzulegen:

a. fur die im Referenzzeitraum (8§ 4 Absatz 4 Nummer 1) bestehenden Kartenarten und
Preisstufen die jeweilige Hohe des Tarifs;

b. soweit sich in Einzelfdllen keine entsprechenden Referenzpreise zuordnen lassen
oder es sich um stlckzahlunabhangige Pauschalangebote handelt, die mittels der
aus der Berechnung nach Nummer 5.4.1.1 Satz 1 der Richtlinie Billigkeitsleistungen
Deutschlandticket OPNV 2025 abgeleiteten durchschnittlichen prozentualen Tarifan-
passung hochgerechneten Hohe des jeweiligen rechnerischen Tarifs im jeweiligen
Monat im Kalenderjahr 2025 gegentber dem jeweiligen Monat im Kalenderjahr 2023
nach Nr. 5.4.1.1 der Richtlinie Billigkeitsleistungen Deutschlandticket OPNV 2025;

c. die Anzahl der Abonnentinnen und Abonnenten zu den Stichtagen 30. April 2023
und 31. Januar 2026;

d. der Umfang der Betriebsleistungen in Soll-Fahrzeug-, Wagen-, bzw. Zug-Kilometern
fur die Zeit von Januar 2025 bis Dezember 2025 und das Verhaltnis zum Referenz-
zeitraum des Kalenderjahres 2019.

3. Zur Ermittlung und Prifung der Hohe der Ausgleichsleistungen sind bezogen auf den
Zeitraum von Januar 2024 bis Dezember 2024 vorzulegen:

a. die ermittelten, anzusetzenden tatséchlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate Janu-
ar 2025 bis Dezember 2025;

b. Bestatigung der Verbundorganisationen zum Ergebnis der Einnahmenaufteilung; auf
Anforderung sind diese auch fir die Vorjahre vorzulegen;
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c. Nachweise Uber die erzielten Einnahmen und Erlése sowie zur Einnahmenaufteilung
bei Gemeinschaftstarifen einschlie3lich der Zuordnung zum jeweils fir den 6ffentli-
chen Dienstleistungsauftrag oder den eigenwirtschaftlichen Verkehr maf3geblichen
Zustandigkeitsgebiet fur die Monate Januar 2025 bis Dezember 2025; sollte der
Nachweis nicht fristgerecht vorliegen, ist zunachst eine vorlaufige Bescheinigung
des jeweiligen Verbundes uber die Einnahmenzuscheidung beizubringen; der
Nachweis ist in diesem Fall schnellstmoglich nachzureichen;

d. Nachweise Uber ausgegebene Fahrausweise, fur die aufgrund von Zahlungsausfal-
len keine Fahrgeldeinnahmen erzielt wurden (Zahlungsausfélle);

e. Nachweise Uber zu bertcksichtigende Einnahmen aus dem durch Beschluss des
Koordinierungsrates festgelegten bundeseinheitlichen Vertriebsanreiz fiir Deutsch-
landtickets, Deutschland-Jobtickets und das Deutschland-Semesterticket nach Nr.
5.4.1.2 der Richtlinie Billigkeitsleistungen Deutschlandticket OPNV 2025;

f. soweit Nummer 5.4.1.1 Satz 6 der Richtlinie Billigkeitsleistungen Deutschlandticket
OPNV 2025 (Tarifdeckel) Anwendung findet, ist eine transparente Uberleitungsrech-
nung der Soll- und Ist-Einnahmen vorzulegen,;

g. fir die pauschale Berechnung der in direktem urséchlichem Zusammenhang mit der
Einflhrung des Deutschlandtickets vermiedenen oder ersparten Aufwendungen aus
dem Vertrieb des bisherigen Tarifsortiments der Nachweis Uber die Anzahl der vom
Verkehrsunternehmen oder mittelbar Uber einen Vertriebsdienstleister verkauften
Fahrkarten im Abonnement jeweils zu den Stichtagen 30. April 2023 und 31. Januar
2025 (vergleiche Nr. 5.4.5 der Richtlinie Billigkeitsleistungen Deutschlandticket
OPNV 2025); Abonnements in diesem Sinne sind Zeitfahrkarten mit einer zeitlichen
Gliltigkeit von mehr als einem Monat einschlief3lich der in Nr. 5.4.5 der Richtlinie Bil-
ligkeitsleistungen Deutschlandticket OPNV 2025 aufgefiihrten Sonderregelungen;

h. es kann nach Nr. 5.4.5 der Richtlinie Billigkeitsleistungen Deutschlandticket OPNV 2025
ein Nachweis Uber die tatsachlich ersparten Vertriebsaufwendungen erbracht werden;
die betragsmaRigen Einsparungen von Vertriebsaufwendungen sind nach Nr. 6.4 der
Richtlinie Billigkeitsleistungen Deutschlandticket OPNV 2025 von einem Wirtschaftsprii-
fer, Steuerberater oder vom Rechnungsprifungsamt bescheinigen zu lassen;

i. Nachweise Uber positive oder negative Effekte hinsichtlich der Ausgleichszahlungen
auf Grundlage der 88 228 ff. SGB IX;

j- Nachweise Uber Minderungen anderer Ausgleichsleistungen aus allgemeinen Vor-
schriften.

Der ZVBN kann vom Verkehrsunternehmen die Vorlage weiterer Angaben und Nachweise ver-
langen, soweit dies zur Erflllung der Nachweispflichten nach der Richtlinie Billigkeitsleistungen
Deutschlandticket OPNV 2025 oder insbesondere aufgrund von Rechtsvorschriften sowie An-
forderungen der EU-Kommission oder des Obersten Rechnungshofes erforderlich ist. Werden
die unter den Absétzen 2 bis 4 genannten sowie darliber hinaus die gemafR Satz 1 geforderten
Unterlagen und Nachweise nicht fristgerecht vorgelegt, kann die Ausgleichsleistung ganz oder
teilweise versagt werden. Bereits geleistete Abschlagszahlungen sind insoweit zurtickzuzahlen.

Der ZVBN kann die von dem Verkehrsunternehmen nach MaRRgabe dieser allgemeinen Vor-
schrift beizubringenden Daten, Nachweise, Kalkulationen, Testate oder ahnliches selbst oder
durch einen von ihm bestimmten, zur Verschwiegenheit verpflichteten Dritten prufen lassen.
Das Verkehrsunternehmen ist verpflichtet, auf entsprechendes Verlangen Einblick in die hier-
fur notwendigen Unterlagen zu gewéhren.

Im Hinblick auf die Ubermittlung und Verarbeitung von Betriebs-, Geschéfts- sowie personenbe-
zogenen Daten werden die jeweils geltenden rechtlichen Vorgaben beachtet. Sofern die jeweils
geltenden Richtlinien Deutschlandticket diesbeziglich weitergehende Vorgaben trifft, werden
diese ebenfalls umgesetzt. Bei Bedarf werden hierzu entsprechende Vereinbarungen zwischen



Amtsblatt fir den Landkreis Diepholz Nr. 37/2024 vom 23.12.2024
Seite 67

Verkehrsunternehmen und dem ZVBN getroffen. Gleiches gilt in Bezug auf die Aufbewahrung
der zugrunde liegenden Unterlagen und Daten sowie fiir die hierfur geltenden Fristen

8§85
Abwicklung der Ausgleichsleistungen, Abschlagszahlungen

(1) Der ZVBN leitet die Ausgleichsleistungen, die er in Bezug auf die Verkehrsleistungen des Li-
nienbiindels Ammerland Stid vom Land Niedersachsen erhalt, auf formlosen Antrag der Ver-
kehrsunternehmen auf Basis eines Bewilligungsbescheids an diese weiter. Bei Bedarf ergeht
zunachst ein vorlaufiger Bewilligungsbescheid, der spater durch einen endglltigen Bewilli-
gungsbescheid ersetzt wird. Der endgtiltige Bewilligungsbescheid ergeht erst nach erfolgter
Schlussabrechnung 2025 im Zuge der Verwendungsnachweisfiihrung zwischen dem ZVBN
und dem Land Niedersachsen. Die Modalitdten der Auszahlung werden jeweils im Bewilli-
gungsbescheid naher geregelt.

(2) Der zVBN gewahrt dem Verkehrsunternehmen auf Grundlage der Prognoserechnungen nach
8 5 Abs. 3 Abschlagszahlungen der aufgrund der Einflhrung des Deutschlandtickets zu er-
wartenden Mindereinnahmen, sofern er entsprechende Mittel auf Basis von Nummer 7.4 der
Richtlinie Billigkeitsleistungen Deutschlandticket OPNV 2025 vom Land Niedersachsen erhal-
ten hat. Voraussetzung fur die Gewahrung von Abschlagszahlungen ist der Eingang des An-
trags des Verkehrsunternehmens nach Absatz 1; eine gesonderte Antragstellung fir die Ab-
schlagszahlung ist nicht erforderlich.

(3) Die endgultige Ermittlung der Ausgleichsleistungen nach MalRgabe dieser allgemeinen Vorschrift
erfolgt unter Berlcksichtigung der Abschlagszahlungen nach Absatz 2. Die endglltige Ermittlung
der Ausgleichsleistungen beinhaltet auch eine Regelung zu Nachzahlungen bzw. zum Umgang
mit Uberzahlungen (Riickerstattung oder Verrechnung) einschlieRlich etwaiger Verzinsungen.

8§86
Vero6ffentlichung nach Art. 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007

(1) Der ZVBN ist Uiber die auf Grundlage dieser allgemeinen Vorschrift gewéhrten Ausgleichsleis-
tungen berichtspflichtig gemalf3 Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007.

(2) Sofern dies fir die Gewahrleistung der Berichtspflicht nach Artikel 7 Absatz 1 Satz 1 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1370/2007 erforderlich ist, kbnnen Daten, die im Zusammenhang mit dieser
allgemeinen Vorschrift stehen, auch nachtraglich von den Verkehrsunternehmen eingefordert
werden. Verkehrsunternehmen, denen ein Ausgleich aufgrund dieser allgemeinen Vorschrift
gewahrt wird, kdnnen sich insoweit nicht auf Vertraulichkeit bzw. die Geheimhaltung der von
ihnen gemachten Angaben berufen.

8§87
Inkrafttreten und Geltungsdauer; Aul3erkrafttreten
(1) Diese allgemeine Vorschrift tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.

(2) Diese allgemeine Vorschrift tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2025 aulRer Kraft. Die Abwick-
lung des Verfahrens lber die Gewahrung von Ausgleichsleistungen fir das Jahr 2025 wird
auch nach dem AufRerkrafttreten gemald Satz 1 nach den Regelungen dieser allgemeinen
Vorschrift zu Ende gefuhrt (insbesondere Erfullung samtlicher Nachweispflichten durch die
Verkehrsunternehmen und Durchfihrung der Schlussabrechnung durch den ZVBN). Die all-
gemeine Vorschrift kann durch Anderungsatzung verlangert, geandert oder aufgehoben wer-
den. Der ZVBN kann diese allgemeine Vorschrift und die damit verbundene Pflicht zur Aner-
kennung des Deutschlandtickets inshesondere dann auf3er Kraft setzen, wenn keine ausrei-
chende Finanzierung des Deutschlandtickets mehr sichergestellt ist, um die auf Basis der
Satzung bestehenden Ausgleichsanspriiche vollumfanglich zu befriedigen.

Bremen, den 20. Dezember 2024

Landrat Bernd Litjen
Verbandsvorsitzender



